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Anlage 1 der LES 2021-2027 

1 von 3 

Übersichten zu den Gebieten mit besonderem Schutzstatus in der Wettbewerbsregion 

Tabelle 1: Landschaftsschutzgebiete - Flächen im LEADER-Gebiet 
Landschaftsschutzgebiet Fläche in ha In Planung 
Elbaue-Wahlenberge 4,27  
Elbtalaue 7.553,34  
Möckern-Magdeburgerforth 5.294,62  
Ohre- und Elbniederung 4,87  
Tanger - Elbeniederung 4,13  
Umflutehle-Külzauer Forst 3.220,94  
Untere Havel 1,03  
Zuwachs - Külzauer Forst 3,12  
Vorfläming - Fiener Bruch  17.264,45 
Gesamtsumme 16.086,32   

 

Tabelle 2:Naturschutzgebiete - Flächen im LEADER-Gebiet 
Naturschutzgebiet Fläche in ha In Planung 
Bürgerholz bei Burg 941,51  
Bucher Brack - Bölsdorfer Haken 830,39  
Fiener Bruch 144,83  
Magdeburgerforth 0,07  
Ringelsdorf 119,29  
Rogäzer Hang - Ohremündung 1,82  
Taufwiesenberge 46,73  
Weinberg bei Hohenwarthe 5,49  
Elbaue Jerichow  4.046,11 
Gesamtsumme 2.090,14  

 

Tabelle 3: Natura 2000 Gebiete - Flächen im LEADER-Gebiet 
Natura-2000-Gebiet FFH-Gebiet  Vogelschutz-

gebiet  
Bügerholz bei Burg 946,32  
Elbaue bei Bertingen 1.249,39  
Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung 742,05  
Elbaue zwischen Derben und Schönhausen 2.159,87  
Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg 356,11  
Fiener Bruch 156,19 3.658,29 
Güsener Niederwald 447,61  
Heide südlich Burg 99,57  
Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vor-
fläming 134,10  

Elbaue Jerichow  4.151,31 
Gesamtsumme 6.291,22 7.809,60 

 

Tabelle 4: Überschwemmungsgebiete - Flächen im LEADER-Gebiet 
Gewässer Fläche in ha 
Bache 113,85 
Elbe 2 715,21 
Elbe 3 und Vereinigter Tanger 3.986,41 
Hauptstremme 148,08 
Ihle 71,82 
(Polstrine) 0,02 
Tuchheim - Parchener Bach 1.228,29 
Gesamtsumme 6.263,67 

 

 

 



Anlage 1 der LES 2021-2027 

2 von 3 

Tabelle 5: Trinkwasserschutzgebiete 
Trinkwasserschutzgebiet Fläche in ha In Planung Zone 
Genthin 1 Altenplathow 941,18  1-3 
Genthin 2 Scharteucke 2.836,42  1-3 
Genthin II-Scharteucke (im Verfahren)  0,24 1 
Genthin II-Scharteucke (im Verfahren)  143,00 2 
Genthin II-Scharteucke (im Verfahren)  1.350,17 3 
Hohenseeden 202,14  1-3 
Milow 210,64  3 
Parchau 59,71  1-3 
Tucheim 135,85  1-3 
Gesamtsumme 4.385,94 1.493,41  

 

Tabelle 6: Feuchtgebiete 
Ramser Feuchtgebiet Fläche in ha 
Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow 2.160,15 
Gesamtsumme 2.160,15 

 

Tabelle 7-9: Forstflächen 
Wald Fläche in ha 
Gesamtes LAG-Gebiet „Zwischen Elbe und Fiener 
Bruch“ 27.425,47 

Gesamtsumme 27.425,47 
 

Gebiet Fläche in ha 
Teerhütte 62,31 
Magdeburgerforth 0,65 
Gesamtsumme 62,96 

 
Erstaufforstungsflächen Fläche in ha 
Erstaufforstung Gemarkung Detershagen 16,758173 
Erstaufforstung Gemarkung Jerichow 20,768193 
Erstaufforstung Gemarkung Magdeburgerforth 0,557071 
Erstaufforstung Gemarkung Reesen 5,480352 
Erstaufforstung Hohenbellin 4,229428 
Erstaufforstungen Gemarkung Paplitz 12,296821 
Erstaufforstungen im Zusammenhang mit Ferien-
park Köselitz 2,761348 

Gesamtsumme 62,85 
 

Tabelle 10: Biotopverbundeinheiten 
Biotopverbundeinheiten Fläche in ha 
Altkanäle bei Genthin und Niegripp 269,50 
Bachabschnitte im Vorfläming 494,38 
Bachsystem des Flämings 682,03 
Beekgraben bei Möser 381,11 
Biotopkomplex bei Mangelsdorf 578,55 
Demsiner Heide/Vogelsang 965,46 
ehemalige Rieselfelder bei Möser/Lostau/Körbelitz 1.140,45 
Elbaue 6.023,96 
Elbetal 8.948,48 
Fiener Bruch 4.644,72 
Genthiner Elbarm 2.835,62 
Grabensystem nördlich und westlich des Fiener 
Bruchs 636,25 

Ihleniederung nördlich der Autobahn A2 137,10 
Kammerforthgraben bei Stegelitz 146,06 
Külzauer Forst 1.114,13 



Anlage 1 der LES 2021-2027 

3 von 3 

Biotopverbundeinheiten Fläche in ha 
Lineare Biotopstrukturen 131,11 
Ohreniederung 0,49 
Redekiner Schaugraben 292,42 
Stremmeniederung 804,96 
Wald- und Grünlandgebiete Demsin/Kuxwinkel 639,79 
Waldgebiet und ehemaliger Truppenübungsplatz 
Möser 198,34 

Waldgebiet und Truppenübungsplatz südlich Burg/ 
Madel 1.538,50 

Waldgebiet und Truppenübungsplatz südlich Burg 
einschl. Teilabschnitt der Ihleniederung 667,42 

Waldgebiet zwischen Ringelsdorf und Hohenseeden 1.583,95 
Waldgebiete und ehemalige Flutrinnen Altenpla-
tow/Havemark 3.126,80 

Gesamtsumme 37.981,54 



 

 

 



Anlage 2 der LES 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte zu den Schutzgebieten
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Sozioökonomische Analyse der Wettbewerbsregion/Diagramme - Wirtschaft 

 

Abbildung 1: Beschäftigungsklassen nach Mitarbeitern im Jerichower Land 

 

 

Abbildung 2: Branchenstruktur im Jerichower Land 

4

232

79

506

107

563

196

44

80

102

287

185

65

235

57

219

Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe

Energie Versorgung

Handel- und Instandhaltungsgewerbe

Verker und Lagerrei

Baugewerber

Gastgewerbe

Information und Kommunikation

Finanz- u. Versicherungsdienstleistung

Grundstücks- u. Wohnungswesen

Freiberuflich, wissenschaft. Dienst.

sonst. Wirtschaft. Dienstleistung

Erziehung und Unterricht

Gesundheit u. Soziales

Kunst u. Unterhaltung

sonst. Dienstleistung

0 100 200 300 400 500 600

Branchenstruktur



Anlage 3 zur LES 2021-2027 

2 von 2 

 

Abbildung 3: Wirtschaftsstruktur im Jerichower Land im Vergleich zum Land Sachsen-Anhalt 
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Sozioökonomische Analyse der Wettbewerbsregion - Übersicht der 
Bodenordnungsverfahren im Gebiet der LAG Elfi 
Stand 13.06.2022 (Quelle: ALFF Altmark Stendal) 

 

SDL066 Ferchland geplant 

Bezeichnung Bodenordnungsverfahren 

Gesetz §86 FlurbG oder §56 LwAnpG 

Anordnung 31.12.2025 

SDL067 Bergzow geplant 

Bezeichnung Bodenordnungsverfahren 

Gesetz §86 FlurbG oder §56 LwAnpG 

Anordnung 31.12.2024 

SDL053 Fiener Bruch anhängig 

Bezeichnung Bodenordnungsverfahren 

Gesetz §56 LwAnpG 

Anordnung 02.05.2011 

Schlussfeststellung 31.12.2040 

SDL054 Paplitz anhängig 

Bezeichnung Bodenordnungsverfahren 

Gesetz §56 LwAnpG 

Anordnung 27.01.2015 

Schlussfeststellung 31.12.2039 
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SWOT-Analyse der Wettbewerbsregion Zwischen Elbe und Fiener Bruch“ 
 

Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Lage der Re-
gion 

• Landeshauptstadt Magdeburg 
grenzt an die Region (als Wirt-
schafts-, Wissenschafts- und 
Verwaltungsstandort) 

• LAG zum Teil im Einzugsgebiet 
der LH Magdeburg 

• sehr gute überregionale und re-
gionale Verkehrsanbindung 
(BAB 2, Anschluss zur BAB 14, 
Bundesstraßen)  gute Er-
reichbarkeit der überregionalen 
Zentren (Berlin, Braun-
schweig/Wolfsburg)  

• leistungsfähiges Wasserstra-
ßennetz 

• der südliche Teil des Gebietes 
liegt im Korridor einer überörtli-
chen Entwicklungsachse mit eu-
ropäischer Bedeutung (Hanno-
ver, Ruhrgebiet - Berlin, Pots-
dam)  

• Burg als Mittelzentrum mit zent-
ralörtlichen Funktionen liegt im 
LAG-Gebiet 

• Genthin als Grundzentrum mit 
Teilfunktion eines Mittelzent-
rums 

• gute Luftqualität 
• guter Deichausbau – geringeres 

Risiko bei Hochwasser 
• attraktive Lage an der Elbe & 

naturgeprägte Region (Vielzahl 
an Schutzgebieten) 

• Randlage der Region in Sach-
sen-Anhalt - fehlender Ver-
kehrsverbund mit Branden-
burg sowie wirtschaftlich, sozi-
oökonomischer Anbindung 
bzw. Vernetzung 
 

• wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit starken Regionen in der 
„Nachbarschaft“  

• Entwicklungsimpulse durch 
Lage im Einzugsgebiet der LH 
Magdeburg  

• Ausweitung der Nutzung der 
Kanäle für den wassergebunde-
nen Verkehr 

• Standortvorteile entlang der gro-
ßen Verkehrsachsen  

• Neuansiedlung des US-Chip-
herstellers Intel in Magdeburg 
 

• unterschiedliche Entwick-
lungsfortschritte in den Teil-
räumen des LEADER-Rau-
mes 

• Einschränkungen durch NA-
TURA 2000  

• Hochwasserbereiche 
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Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Bevölkerung • große Pendlerbereitschaft über 

mittlere Entfernung 
• bewusster Umgang mit Tradi-

tion und Brauchtum, bürger-
schaftliches Engagement 

• starke regionale Bindung an die 
Region 

• positives Wanderungssaldo - 
kein Bevölkerungsverlust durch 
Wegzug 

• Zusammenhalt auf Ortsebene 
(Nachbarschaftshilfe)  

• starke Vereinsstruktur und da-
mit hohes bürgerschaftliches 
Engagement  

• vorhandene gelebte Ehrenamt-
kultur in der Gemeinde  

 
 

• ungünstige Alters- und Sozial-
struktur (Abnahme des Anteils 
der erwerbstätigen Bevölke-
rung zugunsten der Zunahme 
des Anteils der nicht-mehr-Er-
werbstätigen) 

• weiterhin deutliche sinkende 
Bevölkerungszahlen in Stadt 
und Land (bis auf Einzugsbe-
reiche von Magdeburg - Burg 
und Möser) 

• Nachwuchsprobleme in Verei-
nen und bei der Feuerwehr   

• Nachwuchsprobleme bei sozi-
aler Infrastruktur  v.a. Arzt-
nachfolge 
 
 

• durch Altersverschiebung der 
Bevölkerung entstehen mehr 
Bedarfe im Gesundheitswesen 
 neue Arbeitsplätze im Be-
reich der medizinischen Versor-
gung und in der Pflege 

• Verbesserung der Beschäfti-
gung im Dienstleistungs- und 
Servicebereich 

• Rückkehrer durch verbesserte 
Möglichkeiten des mobilen Ar-
beitens und des besseren Ar-
beitsplatzangebotes  

• Angebot von Homeoffice/Co-
Working für Pendler 

• Digitalisierung/Breitbandausbau 
- Raum verliert an Bedeutung, 
weiche Standortfaktoren neh-
men zu  

• mit digitalen Angeboten Beteili-
gungsprozesse befördern, 
Transparenz der Verwaltung & 
des gemeinschaftliches Han-
delns verbessern  

• Zuwanderung durch Magdebur-
ger/in Magdeburg Arbeitende  

• Abwanderung junger Men-
schen aus den ländlichen Ge-
bieten 

• Abwanderung Qualifizierter 
aus der Region 

• Funktionsverlust in den Orts-
kernen der Dörfer 

• unbesetzte Stellen durch Ab-
nahme der Erwerbstätigen 

• anhaltende Alterung  
• Generationengerechtigkeit 

schwerer umsetzbar aufgrund 
ungleichmäßiger Verteilung 

• Hauseigentümer ziehen auf-
grund ausgedünnter Infra-
strukturangebote im Alter 
(wieder) in die Stadt  

• wachsende Zahl Pflegebe-
dürftiger 
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Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Landwirt-
schaft und 
Gartenbau 

• wettbewerbsfähige Landwirt-
schaft auf Grund leistungsfähi-
ger Betriebsstrukturen  

• hoch qualifizierte Betriebsleiter 
und Mitarbeiter 

• verarbeitende Industrie für 
Land- und Forstwirtschaft und 
Lebensmittel verarbeitende Be-
triebe auf Grund der wettbe-
werbsfähigen Landwirtschaft 

• große einheitliche Partien hoch 
qualitativer Agrarrohstoffe 

• traditionell bedeutende Garten-
baubetriebe, zum Beispiel in 
Burg 

• zum Teil gute Direktvermark-
tung möglich 

 

• teils unzureichende Vermark-
tung regionaler Produkte, nur 
relativ wenige erfolgreiche Un-
ternehmen konnten neue Ar-
beitsplätze durch die regionale 
Vermarktung generieren 

• keine umfängliche Wertschöp-
fung/Veredelung der landwirt-
schaftlichen Produkte 

• zwei Agrarregionen mit unter-
schiedlichen Wertigkeiten der 
Böden (Ackerzahlen von 24 - 
62) sowie differenzierter Ver-
teilung 

• Konflikte zwischen Landwirt-
schaft und Besiedelung  
 

• landwirtschaftliche Produkte mit 
Premiumeigenschaften 

• Erschließung neuer Wert-
schöpfungsketten 

• verstärkte Nutzung der nach-
wachsenden Rohstoffe als 
Energieträger, technische Roh-
stoffe, Gewürz- und Heilpflan-
zen 

• Erosionsschutzpflanzungen, An-
lage von Feldgehölzen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 

• Regionale Produkte werden be-
kannt und gewinnen an Bedeu-
tung 

• Ortsangepasste moderate Pro-
duktion von Energie (wie Solar 
und Wind) auf den landwirt-
schaftlichen Flächen 

• neue Angebote wie Urlaub auf 
dem Land 

• Landwirte/Gartenbaubetriebe 
produzieren in der Region für 
die Region 

 

• Gefährdung der Existenz der 
landwirtschaftlichen Unterneh-
men durch Entzug landwirt-
schaftlich wertvoller Flächen, 
zum Beispiel durch großflächi-
gen Kiesabbau, die Errichtung 
von Windenergieanlagen, 
Verkehrsbau, Naturschutz 
(Aufbau eines ökologischen 
Verbundsystems) sowie dem 
Hochwasserschutz und kom-
munaler Bauleitplanungen 

• Auswirkungen des Klimawan-
dels (Hochwasser und Tro-
ckenperioden) 
künstliche Bewässerung zu 
Beginn der Vegetationsperi-
ode nötig 

• weiterer Verlust von Wert-
schöpfung durch den kontinu-
ierlichen Abbau der Tierbe-
stände 

• Sicherstellung einer aus-
kömmlichen und flächende-
ckenden Produktion aufgrund 
einer Unausgewogenheit von 
Preisen von Vorleistungsgü-
tern zu Erlösen der Betriebe 

• weitere steigende Auflagen in 
allen Bereichen ohne finanzi-
ellen Ausgleich erschwerend 
eine flächendeckende Land-
wirtschaft 

• Bedeutungsverlust der ländli-
chen Strukturen, der dörfli-
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chen Lebensweise in Verbin-
dung mit dem Bedeutungsver-
lust der Landwirtschaft  

• weltweite Globalisierung land-
wirtschaftlicher Produkte und 
Erzeugnisse der Nahrungs-
mittelindustrie 

• Hofnachfolge von Betrieben 
nicht gesichert 

• Sicherung von Fachkräften in 
der Landwirtschaft 

• Stärkere Konflikte zwischen 
Landwirtschaft und Natur-
schutz   

Wald- und 
Forstwirt-
schaft 
 
 

• vorhandene Forstausbildungs-
stätte in unmittelbarer Nachbar-
schaft in Magdeburgerforth, 
LLFG Fachbereich Forstwirt-
schaft 

• Forstwirtschaft, z.T. größere zu-
sammenhängende Waldkom-
plexe – ermöglichen gute Be-
wirtschaftung  

• kaum präsentes Ausbildungs-
angebot  

• zu kleine forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse 

• Vermarktungsstrukturen sind 
unterentwickelt 

• teilweise zersplitterter Kleinpri-
vatwald 

• allgemein schlechter Wald-
wegezustand 

 

• Erhalt und Schaffung von Ar-
beitsplätzen in der Forstwirt-
schaft 

• wachsende wirtschaftliche Be-
deutung des Waldes  

• Erstaufforstung durch Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auf landwirtschaftlich unrentab-
len Flächen bzw. Wiederauffors-
tung (Kiefernmonokultur) 

• durch ökologische Waldbewirt-
schaftung nachhaltige Siche-
rung der vielfältigen Nutzung 

• Nutzung des Waldes als Erho-
lungsraum, zum Beispiel durch 
den Ausbau von Rad- und Wan-
derwegen 
Waldflurneuordnung, zum Bei-
spiel durch freiwilligen Land-
tausch 

• Holzpotenzial im Privatwald 
bleibt ungenutzt  

• langfristig Verlust der Qualität 
von Waldflächen 

• Übernutzung des Waldes für 
Energieholz 

• Klimawandel, Schlechtwetter-
ereignisse (Sturm) treten in 
immer kürzeren Zeiträumen 
auf 

• Abbau der Verwaltung im 
Forstbetrieb bzw. Zusammen-
legung von Forstbereichen, 
hierdurch wird die Betreuung 
nicht mehr gewährleistet  
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Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Kultur und 
Tourismus  

• Bestand an kulturhistorisch 
wertvollen Gebäuden und ländli-
cher Industriekultur 

• Stationen der touristischen Mar-
kensäulen (Gartenträume, 
Straße der Romanik, Blaues 
Band) 

• überregionale Radwanderwege 
wie  
o Elberadweg 
o Altmarkrundkurs 
o Elbe-Havel-Radweg 
o „Telegraphenradweg“ 

• Freizeit- und Erlebnisangebote 
im ländlichen Raum 

• herausragende touristische Ein-
zelstandorte 

• historisch geprägte Kulturland-
schaft mit Tradition und Brauch-
tum 

• bemerkenswerte Regionalge-
schichte, die in einer reichhalti-
gen Regionalliteratur nachles-
bar ist 

• neues touristisches Leitsystem 
„Radeln nach Zahlen“ entwickelt 
(erste Umsetzung der Beschil-
derung erfolgt) 

• sehr schöne unterschiedliche 
Landschaften mit Wasser und 
Wald bieten hervorragende Er-
holungsmöglichkeiten (Natur-
tourismus) 

• multifunktionale/landwirtschaftli-
che Wege als Ergänzung zu 
überregionalen Routen  

• Lücken im Ausbau der überre-
gionalen Radwanderwege 

• fehlende Verbindungen (Stich-
wege) von den überregionalen 
Radwanderwegen zu Inselan-
geboten des Tourismus  

• mangelhafte Beschilderung 
touristischer Angebote, z.B.  
an den Radwanderwegen  - 
hier ist man etwas besser auf-
gestellt 

• z.T. schlechte Qualität der 
Radwanderwege  

• zu geringe Vernetzung von 
Tourismus und Direktvermark-
tung 

• zu geringe Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen tou-
ristischen Angeboten der Re-
gion  

• fehlende Infrastruktur hinsicht-
lich Gastronomie, Lebensmit-
telversorgung entlang der tou-
ristischen Hauptattraktionen 
(z.B. Straße der Romanik, El-
beradweg)  

• fehlende nachfragegerechte 
Übernachtungsangebote 

• Tourismus in der Region ist 
oftmals auf Einzelstandorte 
(„Inseln“) beschränkt 

• fehlende Barrierefreiheit bei 
touristischen Angeboten 

• Zukunftsthemen wie Mobilität, 
Digitalisierung und Nachhaltig-
keit wurden vernachlässigt 

• eigenständige Kultur- und Na-
turlandschaften für den aktiven 
und sanften Tourismus, insbe-
sondere die Elbauenlandschaf-
ten, gemäß dem Masterplan 
Tourismus Sachsen-Anhalt 
2020 Region als Kulturreiseland 

• Gesundheitstourismus 
• wachsende Anzahl qualitativ 

hochwertiger privater Angebote 
und Dienstleistungen 

• Aufwertung touristischer Pro-
dukte durch Vernetzung mit in-
ternationalen Routen (z.B. euro-
päischer Pilgerweg St. Jacobus, 
Straße der Romanik, Radfern-
wege, europäische Kulturrou-
ten) 

• Reittourismus 
• Wasserstraßenkreuz, Schleu-

sen - Wassertourismus  
• Lagegunst zwischen Magde-

burg und Brandenburg für den 
Ausbau des Tourismus nutzen 

• Weiterentwicklung des Natur-
tourismus   

• Verbesserung Wirtschaft & Tou-
rismus durch Ausbau des Elbe-
Havel-Kanals 

• Image „Naturnahe Tradition“ 
(Gartenstadt Möser) 

• Wiederbelebung/Qualifizierung 
Naherholungsgebiet Parchauer 
See 

• negatives Image entsteht 
durch Defizite bei der Infra-
strukturausstattung 

• Nutzungsdisparitäten zwi-
schen Naturschutz, Hochwas-
serschutz und Tourismus 

• Schließung der vorhandenen 
Angebote durch Bevölke-
rungsrückgang etc. (Gastro-
nomie, Hotels, Pensionen)  

• Gartenstadtgedanke verliert 
an sichtbarer Relevanz im 
Ortsbild der Ortschaft Möser - 
mangelnde Sensibilität 
(Baumfällungen auf privaten 
Grundstücken, unsachge-
mäße Baumpflege) im Um-
gang mit dem Gartenstadt-
erbe 
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• Vorhandene Tradition im gestal-
terischen Umgang mit der Land-
schaft (Gartenstadt Möser) 

 

• Marketing für touristische An-
gebote kaum vorhanden - es 
gibt kein Marketingkonzept für 
Tourismus  

• bei Übernachtungs- und An-
kunftszahlen ist Jerichower 
Land auf den letzten Rängen 
in S-T 

 
Handwerk, 
Gewerbe und 
Dienstleistun-
gen  

• vorhandene vielseitige Wirt-
schaftsstruktur in den Bereichen 
produzierendes Gewerbe, 
Handwerk und Dienstleistung 

• gelungene Ansiedlung von mit-
telständischen Betrieben unter-
schiedlicher Branchen an attrak-
tiven Einzelstandorten 

• vorhandene, gut erschlossene 
Industrie- und Gewerbegebiete 

• Kooperation Unternehmen - 
Schule, zunehmend verstetigte 
Netzwerke 

• fast flächendeckende Breitband-
anbindung 

• in nahezu allen Bereichen freie 
Ausbildungs-/Arbeitsstellen  

• Projekte, um potenzielle Azubis 
und Arbeitgeber zusammenzu-
bringen 

• einer der wirtschaftlich stärksten 
Landkreise von S-T 

• Fachkräftemangel in einigen 
Branchen 

• unbesetzte Ausbildungsplätze 
• geringer Anteil hochqualifizier-

ter Arbeitskräfte 
• Vernetzung zwischen Schulen 

& Wirtschaft stark ausbaube-
dürftig 

• Abwanderung junger Men-
schen für Ausbildungs-
platz/bessere Zukunftsper-
spektiven 

• Kein überregionales Vermark-
tungskonzept für Gewerbe-
grundstücke 

• an den Bedarf angepasste neue 
Ausbildungs- und qualifizierte 
Arbeitsplätze 

• Erschließung neuer Dienstleis-
tungen für den ländlichen Raum 

 

• Abwanderung junger Men-
schen und qualifizierter Ar-
beitskräfte 

• Fachkräftemangel 
• nicht gesicherte Unterneh-

mensnachfolge 
• unbesetzte Stellen durch 

Rückgang Anzahl Erwerbstäti-
ger 
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Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Wissen-
schaft, For-
schung, Bil-
dung 
 

• Lage in der Nähe der Landes-
hauptstadt Magdeburg: Univer-
sität und Hochschulen, Fraun-
hofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung IFF/Leib-
nitz-Institut für Neurobiolo-
gie/Max-Planck-Institut für Dy-
namik komplexer technischer 
Systeme 

• Jerichower Land in Zusammen-
arbeit mit Uni Magdeburg zur 
Modellregion Jerichower Land 
(100 % Eigenstromversorgung) 

• Digitalisierung in den Schulen 
noch nicht flächendeckend an-
gekommen 

• keine Institute/Wissenschaft 
mit Standort direkt in der Re-
gion 

• Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft, Forschung und Wirt-
schaft 

• Stärkung der vorhandenen und 
Aufbau von neuen wirtschaftlich 
innovativen Netzwerken 

• mit Abschluss der Digitalisie-
rung bessere Lernmöglichkeiten 
- zukunftsfähig und resilient  

• auch in Zukunft Zusammenar-
beit mit Uni etc. 

• wissenschaftliche Erkennt-
nisse bleiben für die Region 
ungenutzt 

 

Daseins- 
Vorsorge 
(sozio-ökono-
misch) 

• überwiegend gut ausgestattete 
Infrastruktur für die Daseinsvor-
sorge 

• Umsetzung Planungen und 
Maßnahmen auf Grundlage der 
Integrierten gemeindlichen und 
städtebaulichen Entwicklung (I-
GEK und ISEK) 

• attraktive Wohnstandorte punk-
tuell in der gesamten Region  

• Netzverkehrsverbund marego 
• gute Ausstattung sozialer Infra-

struktur (Kitas, DGH) in den 
meisten Orten 

• Ausbau der Breitbandversor-
gung  

• vielfältiges Vereinsangebot 
• viele Sportplätze/-hallen 
• mehrere Jugendeinrichtungs-

häuser 
  

• ÖPNV auf den Schulbusver-
kehr ausgerichtet, ungenü-
gend in OTs 

• Finanzsituation öffentlicher 
Kassen 

• medizinische Versorgung 
rückläufig, Spezialärzte kaum 
noch in den Regionen (in Teil-
regionen zutreffend) 

• wenig Personal im ärztlichen 
Versorgungsbereich (Schlie-
ßung Kinderklinik) 

• wenig Angebote für altersge-
rechtes Wohnen  

• in OTs & einigen Wohnanla-
gen keine Versorgung des 
täglichen Bedarfs/Nahversor-
gung 

• z.T. fehlende bzw. schlecht 
ausgebaute Radwege für All-
tagsradverkehr  

• gute Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in ausgewählten 
Schwerpunkten 

• vorhandene Bausubstanz bietet 
vielfältige Umnutzungsmöglich-
keiten  

• private Initiativen aufgreifen und 
bürgerschaftliches Engagement 
nutzen 

• Bedarfsplanung mit Entwicklung 
alternativer Konzepte (Filialpra-
xen, Anwerberprogramm von 
Ärzten zur möglichen Praxis-
nachfolge) soll Gefahr der medi-
zinischen Unterversorgung ent-
gegengestellt werden  

• Begleitung des Generations-
wechsels im Ehrenamt 

• Verbesserung ärztlicher Versor-
gung durch Landarztquote im 
Medizinstudium  

• Verlust dörflichen Lebens 
durch ausgedünnte Infrastruk-
tur der Daseinsvorsorge in 
den Dörfern (durch BV-ab-
nahme), z.B. Wegfall von 
Schulstandorten, Arztpraxen, 
Sparkassen, Einkaufsmöglich-
keiten, Einrichtungen für kul-
turelle und sportliche Veran-
staltungen 

• Zerfall Ortsbild prägender, un-
genutzter Bausubstanz 

• älter werdende Gesellschaft 
ist auf kurze Wege angewie-
sen - Wegzug in Städte 

• gefährdete Löschwasserver-
sorgung wegen Verschlam-
mung des Löschteichs (in 
Burg) (ISEK Burg) 

• ärztliche Versorgung ver-
schlechtert sich weiterhin-
durch fehlende Nachfolger 
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• fehlende Ansprache der Nach-
folgegeneration zur ehrenamt-
lichen Mitarbeit  

• Digitalisierung der Verwal-
tung/Schulen etc. möglich durch 
Breitbandausbau 

 
Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
regionale Ent-
wicklungsini-
tiativen/wirt-
schaftliche 
Vernetzung 

• ausgeprägtes Vereinsleben 
• zahlreiche Initiativen mit bei-

spielgebenden Projekten  
• ausgeprägte wirtschaftliche 

Netzwerke 
• neu gegründetes Kongressnetz-

werk in der LH Magdeburg 
• erfolgreiche Netzwerke der Lo-

kalen Aktionsgruppen LEA-
DER/CLLD seit 2007 

• Ausbau der Breitbandversor-
gung  

• Wirtschaftsvereine in Gemein-
den aktiv und unterstützen 
Schulen, Feuerwehren, Kinder-
gärten und soziale Vereine 

 

• unzureichende Zusammenar-
beit (auch übergemeindlich) 
von kommunalen, gemeinnüt-
zigen sowie kommerziellen 
Trägern der Infrastruktur, auch 
bei der Koordination und Be-
kanntmachung ihrer Angebote 

• östlicher Teil des Gebietes 
Randlage zu Brandenburg 

• Wirtschaftsvereine agieren zu 
regional 

• fehlende Vernetzung zwischen 
Unternehmen und zw. Burg-
Genthin-Möser 

• Stärkung der Identifikation in 
der überschaubaren Region 

• Netzwerke stärken und neue 
Netzwerke Stadt-Land aus-
bauen z.B. Region Magdeburg 
2030 

• Instrumente und Methoden des 
Landes für die neue Förder-
phase nutzen; LEADER/CLLD, 
IG/SEK, Arbeitsgemeinschaft 
Ländlicher Raum, Kreisentwick-
lungskonzept 

• fondsübergreifenden Ansatz zur 
Entwicklung der Region nutzen 

• Netzwerk mit Brandenburg aus-
bauen 

 

• Netzwerke werden als Last 
und nicht als Chance gesehen 

• Blockaden durch gegensätzli-
che Interessen der Landes-
hauptstadt und des Landkrei-
ses 

Naturräume  
 

• breites Spektrum an differen-
zierten und wertvollen Naturräu-
men 

• Schutzgebiete (Großschutzge-
biete und Natura-2000-Gebiete) 
mit potenziell hoher Umweltqua-
lität (hinsichtlich Wasserqualität, 
Artenvielfalt) 

• Biosphärenreservat Mittelelbe, 
Teil des UNESCO-anerkannten 
Biosphärenreservates „Fluss-
landschaft Elbe“ 

 

• mangelnder Pflegezustand na-
turschutzfachlich wertvoller 
Flächen und der Landschafts-
elemente 

• mangelnde Besucherlenkung 

• Modellregion entlang der Elbe 
(UNESCO-Biosphärenreservat) 
für nachhaltige Regionalent-
wicklung und für die Umsetzung 
artenschutzspezifischer Ziele 
bei Verknüpfung mit dem Um-
welt- und Naturschutz, die 
Land- und Forstwirtschaft und 
dem Tourismus 

• Ausweitung naturnaher Erho-
lung in Verbindung mit einer Be-
sucherlenkung 

• örtliche Verschlechterung des 
ökologischen Zustandes der 
Biotope und zunehmende Ab-
nahme des Arteninventars 
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Bereiche Stärken  Schwächen Chancen Risiken 
Natur, Klima, 
Umwelt 

• Standorte für regenerative Ener-
gien   

• Nutzung regenerativer Energien 
auf öffentlichen Gebäuden 

• Umrüstung auf LED-Beleuch-
tung in Jerichow  

• Energetische Sanierung öffentli-
cher Gebäude  

• E-Autos als Dienstfahrzeuge 
der Einheitsgemeinde in Teilre-
gionen 

• Naturlandschaft mit hohem An-
teil an Schutzgebieten und un-
verbauten Räumen, damit hohe 
Landschafts- und Aufenthalts-
qualität  

• Klimaschutzkonzepte für Möser, 
Burg (Genthin in Planung) 

 

• Intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Flächen  

• Hochwassergefahr durch Lage 
an der Elbe bzw. Ihle 
  

• Erhöhung der Wertschöpfung 
zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien  

• Rückbau von Brachen, Verrin-
gerung der Flächennutzung 
durch Kompensationsmaßnah-
men  

• Erhalt der Artenvielfalt in Flora 
und Fauna durch Schutzgebiet-
Feststellungen  

• Klimaschutzanpassungen (z.B. 
Walderweiterung, nachhaltige 
Bewirtschaftung, Waldumbau 
…) 

• Umweltfreundlicher Verkehr (E-
Autos, Umstieg aufs Fahrrad)  

• Modellregion Jerichower Land 
 Planung zur 100 %igen 
Selbstversorgung mit erneuer-
baren Energien bis 2030 

 

• Entzug land- und forstwirt-
schaftlicher (auch anderer) 
Flächen durch Ausbau der Inf-
rastrukturen sowie Flächen-
versiegelung durch Anlagen 
regenerativer Energien  

• Trockenperioden führen zu 
Einschränkungen in Land- & 
Forstwirtschaft 

• Gefährdung von Ackerstand-
orten durch Winderosion 

• Anstieg der Durchschnittstem-
peratur 

• Gefährdung Flora und Fauna 
durch Klimawandel  
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Übersicht Netzwerke und Kooperationen 
 

 lf
d.

 N
r. 

Projektträger/ 
Akteur Name/Beschreibung Ort 

gebietsübergreifende 
oder transnationale 
Kooperation 

Zeitraum 

20
23

 

20
24

 

20
25

-2
02

7 

1 Optische Tele-
graphie in 
Preußen e.V., 
Kommunen der 
LAG und LAGn 
entlang des Te-
legraphenrad-
weges  

In der vorigen Förder-
periode wurde eine 
Onlineplattform über 
die gesamte Radwan-
derroute Optische Te-
legraphenlinie in 
Sachsen-Anhalt erar-
beitet. https://www.te-
legraphenrad-
weg.de/startseite.html  

im LK Je-
richower 
Land, Lan-
deshauptstadt 
Magdeburg 
(neu im Netz-
werk),Harz 
und LK Börde 

Konkrete Maßnahmen 
hat der Verein nicht ge-
plant.  

Potenzial für ein Ko-
operationsprojekt mit 6 
LAG in S-T, mit Bran-
denburg und weiteren 
Partnern bis Koblenz  

  x 

2 Landkreis und 
Kommunen, 
Tourismusver-
ein Genthin, Je-
richow & Elbe-
Parey e.V.  

Entwicklung und Qua-
lifizierung, des Rad-
wanderweges Alt-
markrundkurs und 
Verbesserung des 
Marketing 

LAGn in der 
Altmark und 
LAGn Elfi 

Mitwirkung in der Ar-
beitsgruppe  

Potenzial für ein ge-
bietsübergreifendes 
Kooperationsprojekt 

x x x 

3 Landkreis JL, 
Stadt  
Jerichow und 
Genthin 

Das Land Sachsen-
Anhalt hat sich zum 
Ziel gesetzt, gemein-
sam mit den Kommu-
nen die Vorausset-
zungen für ein fahr-
radfreundliches Um-
feld in Sachsen-An-
halt zu schaffen. 

Kommunen 
im Gebiet der 
LAG Elfi, 
Kommunen 
im Land 
Sachsen-An-
halt 

Mitwirkung in der Ar-
beitsgemeinschaft Fahr-
radfreundliche Kommu-
nen (AGFK) Sachsen-
Anhalt https://www.agfk-
sachsen-anhalt.de 

   

4 LAG, Kommu-
nen und even-
tuell LandFrau-
enverband 
Sachsen-Anhalt 
e.V., weitere  

FrauenOrte, Aufbau 
eines Netzwerkes, 
Profilierung und Ver-
marktung der Orte 

in Sachsen-
Anhalt, mit 
den LAGn 
Flechtinger 
Höhenzug 
und Mansfeld 
Südharz, Ab-
stimmung mit 
der LH Mag-
deburg 

LoI liegt vor  

gebietsübergreifendes 
Kooperationsprojekt 

sh. Beschreibung  x x 

5 LAG, Kommu-
nen und Ver-
eine 

Ein Kultur- und Bil-
dungsführer für die 
LH Magdeburg und 
den umliegenden 
Landkreisen - Region 
Magdeburg 

Region Mag-
deburg - 
Landkreise 
Jerichower 
Land, Börde 
und Salzland-
kreis  

Aufbau einer Vernet-
zungsplattform um Infor-
mationen und Angebote 
für diese Region zu bün-
deln 

Potenzial für ein ge-
bietsübergreifendes 
Kooperationsprojekt 

 x 

x 

 

 

 

 

https://www.telegraphenradweg.de/startseite.html
https://www.telegraphenradweg.de/startseite.html
https://www.telegraphenradweg.de/startseite.html
https://www.agfk-sachsen-anhalt.de/
https://www.agfk-sachsen-anhalt.de/
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 lf
d.

 N
r. 

Projektträger/ 
Akteur Name/Beschreibung Ort 

gebietsübergreifende 
oder transnationale 
Kooperation 

Zeitraum 

20
23

 

20
24

 

20
25

-2
02

7 

6 Tourismusver-
ein Genthin, Je-
richow & Elbe-
Parey e.V. und 
Königsroder 
Hof   

Aufbau eines Netz-
werkes zwischen der 
Region und der an-
grenzenden Branden-
burger Region, Ent-
wicklung und Qualifi-
zierung länderüber-
greifender Projekte, 
Rad-, Wasser- und 
Wandertourismus, 
Großtrappe im Fiener 
Bruch  

Genthin, Je-
richow  

Abstimmungen zwi-
schen den Akteuren  

Potenzial für ein län-
derübergreifendes Ko-
operationsprojekt zwi-
schen den LAGn Elfi 
(Sachsen-Anhalt), Flä-
ming-Havel und Havel-
land (Brandenburg) 

 x x 

7 Gemeinde Mö-
ser, Regional-
entwicklung Elfi 
e.V. (Unterstüt-
zung in der An-
bahnung einer 
Kooperation) 

Europaweites Netz-
werk zwischen Orten 
mit schiffbaren Kanal-
brücken, Förderung 
der Zusammenarbeit 
mit Städten und Kom-
munen  

Gemeinde 
Möser in der 
Ortschaft Ho-
henwarthe - 
im Netzwerk 
mit dem Was-
serstraßen-
kreuz Magde-
burg 

Projektbogen aus 2014, 
es wurden bereits 8 
Kommunen in Frank-
reich, England und 
Deutschland kontaktiert 

Anbahnung und Ent-
wicklung eines Trans-
nationales Kooperati-
onsprojektes 

x x x 

8 Gemeinde Mö-
ser, Heimatver-
ein der Garten-
stadt Möser 
e.V.  

Deutschlandweites 
Netzwerk zwischen 
Orten mit dem Orts-
Beinamen "Garten-
stadt" 

Gemeinde 
Möser in der 
Ortschaft Mö-
ser, eventuell 
LH Magde-
burg 

Projektbogen, ILE-Leit-
projekt der Region Mag-
deburg gebietsüber-
greifendes Kooperati-
onsprojekt 

   

9 Landkreis, 
Kommunen und 
Tourismusver-
bände (ART 
und EBH) 

Qualifizierung und 
Vermarktung des 
neuen Wegeleitsys-
tems „Knotenpunktbe-
zogene Wegweisung“  

Regionen der 
LKe, Je-
richower 
Land, Sten-
dal, Börde, 
Salzlandkreis, 
Anhalt und 
der LH Mag-
deburg  

Aufbau und Weiterent-
wicklung einer länder-d 
gebietsübergreifenden 
Vernetzungsstruktur, 
Potenzial für ein Ko-
operationsprojekt 

x x x 

10 LAG Verein, 
Kommunen 

erneuerbare Energien 
– Klimaschutz und 
ökologische Nachhal-
tigkeit 

Region der 
LAGn Harz, 
Bördeland 
und Börde 

LoI liegt vor 

gebietsübergreifende 
Kooperation  

x x x 
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LEADER/CLLD 2021-2027 
Mitglieder des Vereins „Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener  
Bruch e.V.“ 
Stand: 12.07.2022 

Mitglieder stimmberechtigt, Behörden (öffentliche Stellen) 
lfd. 
Nr.  Mitglied Institution Interessengruppe Vorstand/Beirat 
1 Bothe, Harald Stadt Jerichow, 

Bürgermeister 
Öffentliche 
Verwaltung 

Vorstand 

2 Dr. Burchhardt, Steffen Landkreis Jerichower 
Land, Landrat 

Öffentliche 
Verwaltung 

Beirat 

3 Golz, Nicole Gemeinde Elbe-Parey, 
Bürgermeisterin 

Öffentliche 
Verwaltung 

Beirat 

4 Günther, Matthias Stadt Genthin, 
Bürgermeister 

Öffentliche 
Verwaltung 

Beirat 

5 Köppen, Bernd Gemeinde Möser, 
Bürgermeister 

Öffentliche 
Verwaltung 

Beirat 

6 Stark, Philipp Stadt Burg, Bürgermeister Öffentliche 
Verwaltung 

Beirat 

 
Mitglieder stimmberechtigt, aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner und weiterer 
Akteure 
lfd. 
Nr.  Mitglied Institution Interessengruppe Vorstand/Beirat 
7 Buchheim, Doris Landgut Parchau eG Private lokale 

Wirtschaftsinteressen 
 

8 Dertz, Andreas Verschönerungsverein 
Klietznick e.V. 

Soziale lokale 
Interessen 

 

9 Deumelandt, Peter Bauernverband 
Jerichower Land 

Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

Vorstand 

10 Dr. Paul, Heinz Privatperson aus Möser Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

Vorstand, 
Vorsitzender 

11 Förstel, Dirk Privatperson aus Brettin Soziale lokale 
Interessen 

 

12 Göhler, Steffan Kreissportbund 
Jerichower Land e.V. 

Soziale lokale 
Interessen 

 

13 Heinke, Elisa TGZ Jerichower Land 
GmbH 

Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

 

14 Hollerith, Sandra Tourismusverein Genthin, 
Jerichow und Elbe-Parey 
e.V. 

Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

Beirat 

15 Pietsch, Annika Königsroder Hof Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

 

16 Rose, Daniela Privatperson aus Reesen Soziale lokale 
Interessen 

 

17 Rust, Wolfgang Privatperson aus 
Hohenwarthe 

Private lokale 
Wirtschaftsinteressen 

 

18 Voigt, Christin Heimatverein Reesen e.V. Soziale lokale 
Interessen 

Vorstand 

19 von Ostau, Philipp Privatperson aus Dretzel, 
Schloss Dretzel Park & 
Events 

Soziale lokale 
Interessen  

 

 
Ständige Gäste 
lfd. 
Nr.  Name Institution Interessengruppe Vorstand/Beirat 
1 Denck, Martina ALFF Altmark Öffentliche 

Verwaltung 
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Darstellung der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums der LAG Zwischen 
Elbe und Fiener Bruch 

Nr. Name Vorname Institution/ Tätigkeit Handlungsfeld 
 

Ö
ffe

nt
lic

h 

Pr
iv

at
e 

lo
ka

le
 In

te
re

ss
en

 

So
zi

al
e 

lo
ka

le
 In

te
re

ss
en

 

A
nd

er
e 

1 2 3 
1 Bothe Harald Stadt Jerichow, 

Bürgermeister x x x x    

2 Dr. Burchhardt Steffen Landkreis Jerichower 
Land, Landrat x x x x    

3 Golz Nicole Gemeinde Elbe-Parey, 
Bürgermeisterin x x x x    

4 Günther Matthias Stadt Genthin, 
Bürgermeister x x x x    

5 Köppen Bernd Gemeinde Möser, 
Bürgermeister x x x x    

6 Stark Philipp Stadt Burg, 
Bürgermeister x x x x    

7 Buchheim Doris Landgut Parchau x  x  x   

8 Dertz Andreas Verschönerungsverein 
Klietznick e.V.   x   x  

9 Deumelandt Peter Bauernverband 
Jerichower Land x  x  x   

10 Dr. Paul Heinz Privatperson aus 
Möser x  x  x   

11 Förstel Dirk Privatperson aus 
Brettin x x    x  

12 Göhler Steffan Kreissportbund 
Jerichower Land e.V. x  x   x  

13 Heinke Elisa TGZ Jerichower Land 
GmbH   x  x   

14 Hollerith Sandra Tourismusverein 
Genthin, Jerichow und 
Elbe-Parey e.V. 

 x   x   

15 Pietsch Annika Königsroder Hof x x   x   

16 Rose Daniela Privatperson aus 
Reesen   x   x  

17 Rust Wolfgang Privatperson aus 
Hohenwarthe  x   x   

18 Voigt Christin Heimatverein Reesen 
e.V.   x   x  

19 von Ostau Philipp Privatperson aus 
Dretzel, Schloss 
Dretzel Park & Events 

x x x   x  
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Vereinssatzung  
 

§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener Bruch e.V.“ 

und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  
 

(2) Der Sitz des Vereins ist Burg.  
 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Errichtung und Organisation des Regionalmanagements für die Um-
setzung der lokalen Entwicklungsstrategie, des LEADER-Prozesses und der interkommunalen 
Zusammenarbeit in der Region Zwischen Elbe und Fiener Bruch (kurz: ELFI) im Landkreis 
Jerichower Land in Sachsen-Anhalt.  
Der Verein bildet die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Region Zwischen Elbe und Fiener Bruch. 
Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung der Förderung von 
Projekten, Maßnahmen und Einrichtungen in den Arbeitsfeldern: 

• Aufbau von Kapazitäten der lokalen Akteur*innen zur Entwicklung und Durch-
führung von Vorhaben,  

• Ausarbeiten eines nichtdiskriminierenden und transparenten Auswahlverfah-
rens, das zugleich Interessenkonflikte vermeidet und gewährleistet, dass keine 
Interessensgruppe mehr als 49 % der Stimmen erhält,  

• Anwendung der Kriterien aus der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) für die 
Auswahl von Projekten, 

• Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlä-
gen zur Einreichung von Projekten, 

• Entgegennahme von Projektvorschlägen, deren Bewertung entsprechend den 
Kriterien der LES und Festlegung der Projektförderhöhe,  

• Die LAG kann auch eigene Projektvorschläge machen und eigene Anträge ein-
reichen und 

• Begleitung der Umsetzung der LES und Durchführung spezifischer Bewer-
tungstätigkeiten. 

 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
Die Mitglieder des Vereins sollen über Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, 
um den Entwicklungsprozess auf regionaler Ebene generieren und aktiv gestalten zu können.  
 
(1) Mitglied des Vereins können juristische und natürliche Personen durch Beschluss des Vor-

standes oder der Mitglieder werden, wenn sie die Ziele der Satzung und die Umsetzung 
der regionalen Entwicklungsstrategie unterstützen.  
 

(2) Der Verein besteht aus: 
a) stimmberechtigten Mitgliedern, 
b) nicht stimmberechtigten Mitgliedern (minderjährige Mitglieder, fördernde Mitglie-

der, beratende Mitglieder) 
 

(3) Der Antrag auf Mitgliedschaft muss in Textform an den Vorstand erfolgen.  
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(4) Ein ablehnender Beschluss zur Mitgliedschaft wird begründet. Es besteht ein Wider-

spruchsrecht vor der Mitgliederversammlung. Dieser ist innerhalb von vier Wochen an den 
Verein zu richten. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

 
(5) Die Mitgliedschaft endet durch:  

- Erlöschen des Vereins 
- Auflösung der juristischen Person und Tod bei natürlichen Personen 
- durch Austrittserklärung in Textform, die gegenüber dem Verein mit 3-monatiger Frist 

zum 31.12. des Jahres erfolgen muss 
- Ausschluss bei der Existenz eines wichtigen Grundes, insbesondere schwerwiegende 

oder wiederholte Verstöße gegen die Vereinsinteressen 
 
(6) Die Verfolgung persönlicher oder parteipolitischer Interessen, fremdenfeindliches, sexisti-

sches, rassistisches oder sonstiges diskriminierendes Verhalten stehen im Widerspruch 
zu den Zielen des Vereins und führen auf Beschluss des Vorstands zum Ausschluss aus 
dem Verein.  
 

(7) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten. Das ausscheidende Mitglied bleibt jedoch zur Zahlung des Beitrages bis zum 
satzungsmäßigen Ende der Mitgliedschaft und zum Tragen aller sonstigen aus der Mit-
gliedschaft erwachsenen Pflichten verpflichtet. Dies gilt insbesondere bei Beendigung der 
Mitgliedschaft durch Ausschluss.  
 
 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 
(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern Beiträge. Einzelheiten werden in einer Beitrags-

ordnung, die von der Mitgliederversammlung zu verabschieden und den Mitgliedern zu 
übergeben ist, festgelegt.  
 

 
(2) Zahlt ein Mitglied 24 Monate keinen Beitrag, endet die Mitgliedschaft automatisch. Mit 

Zugang der schriftlichen Mitteilung darüber ist der Ausschluss wirksam. Die schriftliche 
Mitteilung ergeht an die zuletzt dem Verein mitgeteilte Adresse des Mitglieds. 

 
(3) Die Wahl des Kassenprüfers erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 5 Organe des Vereins 
Der Verein installiert folgende Vereinsorgane:  
 

a) Mitgliederversammlung, 
b) Vorstand, 
c) erweiterter Vorstand. 
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§ 6 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich schriftlich mit 

einfachem Brief oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 2 
Wochen einberufen. Jedes Mitglied kann bis zu 7 Tage vor der Sitzung schriftlich oder per 
Email an den Vorstand Anträge zur Tagesordnung stellen.  
 

(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 
a) Wahl des Vorsitzenden und der weiteren Vorstandsmitglieder 
b) Entscheidung über Satzungsänderungen 
c) Entscheidung über die Beitragsordnung 
d) Entscheidungen über Änderungen des Vereinszweckes 
e) Entscheidung über Auflösung des Vereins 
f) Beschlussfassung über Anträge 
g) Wahl des Kassenprüfers  
 

(3) Das Stimmrecht kann an andere Vereinsmitglieder übertragen werden. Die Übertragung 
ist vor der Versammlung dem Verein in Textform nachzuweisen. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig, jedoch darf keine Interessengruppe 
mehr als 49 % der Stimmen erhalten. 

 
(5) Offene Abstimmungen können durch Handzeichen oder ein elektronisches Abstimmungs-

verfahren durchgeführt werden. Verdeckte schriftliche (geheime) Abstimmungen können 
mit Beschlusszetteln oder elektronisch durchgeführt werden. 

 
(6) Der Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung statt in Präsenz als vir-

tuelle Versammlung durchgeführt wird. Dazu wird mit der Einladung die Internetdomain 
mitgeteilt, auf der die virtuelle Versammlung durchgeführt wird. Der Zugang zur virtuellen 
Versammlung muss verschlüsselt sein. Der Zugangsschlüssel ist den Mitgliedern unter der 
Maßgabe der Geheimhaltung der Zugangsdaten zu übermitteln. Ausgenommen ist die 
Weitergabe der Daten im Zuge einer zulässigen Stimmrechtsübertragung im Sinne des 
Abs. 4 der Vorschrift. 

 
(7) Ein schriftliches Beschlussverfahren (Umlaufverfahren) kann auf Beschluss des Vorstan-

des durchgeführt werden, wenn die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder durch Rück-
meldung daran teilnimmt und die für die Beschlussfassung erforderliche Stimmenmehrheit 
erreicht wird. 
 

(8) Einer Änderung der Satzung wird im Allgemeinen oder des Zwecks im Besonderen durch 
Beschluss einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erwirkt. In allen an-
deren Fällen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.  

 
(9) Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt, das vom Versammlungsleiter 

zu unterzeichnen ist, gefasste Beschlüsse werden dokumentiert.  
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§ 7 Vorstand und erweiterter Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens einem und bis zu drei wei-

teren Vorstandsmitgliedern. Diese beschließen eigenständig über die Verteilung der wei-
teren Vorstandsaufgaben. 
 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden für 3 Jahre gewählt. Bei Stimmengleichheit bei der Wahl 
wird eine Stichwahl durchgeführt. Es können nur volljährige Vereinsmitglieder in den Vor-
stand gewählt werden. 

 
(3) Sollte ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode ausscheiden, kann der Vorstand 

ein anderes Mitglied für die verbleibende Amtsperiode als Vorstandsmitglied kooptieren. 
Sollte der Vorsitzende ausscheiden, wird vom Vorstand eines der bisherigen Vorstands-
mitglieder für die verbleibende Amtsperiode als Vorsitzender bestimmt.  
 

(4) Der Vorsitzende oder zwei andere Vorstandsmitglieder können den Verein außergericht-
lich oder gerichtlich vertreten.  
 

(5) Der Vorstand darf Geschäfte bis 3.000 Euro ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung 
tätigen. 

 
(6) Der Vorstand ist neben der Geschäftsführung des Vereins insbesondere für in § 2 be-

schriebenen Maßnahmen zur Zweckverwirklichung zuständig. Er bildet ein Auswahlgre-
mium für die nichtdiskriminierende und transparente Bewertung und Priorisierung von Pro-
jekten; bei der Bildung des Auswahlgremiums werden die Vorgaben der LES für die Pro-
jektauswahl beachtet. 
 

(7) Der erweiterte Vorstand berät den Vorstand insbesondere bei kommunalrechtlichen Fra-
gestellungen, raum- und regionalplanerischen Fragestellungen, bei Fragen zu Fördermit-
telgrundlagen.  Erweiterte Vorstandsmitglieder sind regelmäßig Mitglieder des Vereins.  

 
(8) Mitglieder des erweiterten Vorstandes können, sofern sie nicht im Vorstand tätig sind, sein: 

a) der/die jeweilige/r Bürgermeister/in der Gemeinden der Region der LAG Elfi oder eine 
von ihnen benannte Vertretung 

b) der/die Landrat/Landrätin des Landkreises Jerichower Land oder eine benannte Ver-
tretung 

c) der/die Vorsitzende des regionalen Tourismusvereins oder eine von ihnen benannte 
Vertretung 

 
(9) Die Mitglieder werden vom Vorstand über Veränderungen in der Zusammensetzung des 

erweiterten Vorstandes informiert. 
 
(10) Vorstand und erweiterte Vorstand können gemeinsam tagen.  
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§ 8 Kassenprüfer 
Die Mitgliederversammlung kann bis zu zwei Kassenprüfer wählen und dessen Amtsperiode 
bestimmen. Sie prüfen dann einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Bu-
chungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber Bericht. 
Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Vereinsunterlagen in 
sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. 
 
 

§ 9 Auflösung 
Bei Auflösung des Vereins wird das verbleibende Vermögen an den Landkreis Jerichower 
Land übergeben, der es ausschließlich zu Wirtschaftsförderungszwecken oder gemeinnützi-
gen Zwecken einzusetzen hat.  
 
 

§ 10 Datenschutz 
(1) Zur Erfüllung und zum Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse im Ver-
ein erhoben. 
 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere folgende Rechte 

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO 
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO 
 das Recht auf Lösung nach Artikel 17 DS-GVO  
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO 
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-

GVO 
 
(3) Den Organen des Vereins ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu ande-

ren als den jeweiligen zur Aufgabenerfüllung dienenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
über das Ausscheiden der genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 

(4) Jedes Vereinsmitglied ist für die Aktualisierung seiner personenbezogenen Daten im 
Mitgliedsregister des Vereins verantwortlich. Jede Veränderung ist unverzüglich, inner-
halb von einem Monat nach Eintritt der Änderungen dem Vorstand formlos schriftlich o-
der per Email bekanntzugeben. 

 
 

§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personen-

bezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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(2) Sollten bei der Eintragung ins Vereinsregister redaktionelle Änderungen erforderlich wer-
den, ist der Vorstand ermächtigt, diese Anforderungen ohne Einberufung einer Mitglie-
derversammlung vorzunehmen. Die Mitgliederversammlung ist über diese Änderung bei 
der nächsten Versammlung zu informieren.  

 
 

 
Gründungsveranstaltung am 12.07.2022 in Burg 
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Beitragsordnung „Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener 

Bruch e.V.“  
 

1. Ermächtigungsgrundlage 

Diese Beitragsordnung wird aufgrund der Regelungen in § 4 und § 6 der Satzung des 

„Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener Bruch e.V.“ erstellt. Sie ist nicht Bestandteil 

der Satzung. Die Betragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die 

Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert 

werden. 

 

2. Beschlüsse und Änderungen 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe der Beiträge. Über alle anderen Änderungen, 

die diese Beitragsordnung betreffen, entscheidet der Vorstand. 

 

3. Beitragspflicht 

Der Verein ist zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben darauf angewiesen, dass 

seine Mitglieder ihre Beiträge vollständig und pünktlich entrichten. Vor diesem Hintergrund hat 

die Mitgliederversammlung diese Beitragssatzung beschlossen. Sie wird den 

Vereinsmitgliedern bekanntgemacht. Mitglieder, die nach Inkrafttreten der Beitragsordnung 

dem Verein beitreten, wird die aktuell gültige Beitragsordnung mit der Beitrittserklärung 

bekanntgemacht.  

 

4. Höhe des Beitrags 

(1)  Die Beitragssätze gelten jeweils ab dem 01. Januar des Jahres nach der beschlossenen 

Beitragsänderung. Die jeweils gültigen Beiträge ergeben sich aus der Anlage 1, die 

Bestandteil dieser Beitragsordnung ist. 

(2) Bei sozialen Härtefällen kann eine Beitragsänderung bezüglich der Höhe und/oder der 

Zahlungsmodalitäten beantragt werden. Der Antrag ist mit entsprechenden Nachweisen an 

den Vorstand zu richten, der hierüber mit einfacher Mehrheit entscheidet. 

(3) Die Beiträge werden in Anlage 1 als Jahresbeiträge aufgeführt. Mitglieder, die den Verein 

neu beitreten, zahlen im Beitrittsjahr jeweils 1/12 pro Monat ihrer Mitgliedschaft. Der Monat, 

in dem das Mitglied dem Verein beigetreten ist, wird nicht mitgerechnet.  
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5. Fälligkeit des Beitrags 

Die Beiträge werden jeweils jährlich bis spätestens zum 01. März für das laufende Jahr 

erhoben. Endet eine Mitgliedschaft in den ersten drei Monaten, werden 3/12 des 

Jahresbeitrages erstattet. Endet die Mitgliedschaft später, erfolgt keine Erstattung.  

 

6. Kündigung der Mitgliedschaft 

Hat ein Mitglied seine Mitgliedschaft gekündigt, bleibt es bis zum Zeitpunkt der Beendigung 

der Mitgliedschaft verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu leisten und seine sonstigen 

Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 

 

7. Zahlungsformen und Beitragsrückstand 

(1) Die Mitgliedsbeiträge werden mittels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen auf das 

Vereinskonto der Volksbank Jerichower Land. Mitglieder, die dem Verein kein SEPA-

Lastschriftmandat erteilt haben, erhalten eine Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen nach 

Erhalt bezahlt werden muss.  

(2) Mitglieder, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sind dafür 

verantwortlich, dass das angegebene Konto bei Einzug der Beiträge die entsprechende 

Deckung aufweist. Kommt es zu Rückbelastungen, werden die hierbei entstehenden 

Kosten dem Mitglied in Rechnung gestellt. 

(3) Die Mitglieder haben dem Verein Anschriften- und Kontenänderungen umgehend schriftlich 

mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Vorstand zu richten. Sollten dem Verein durch 

verspätet oder nicht mitgeteilte Änderungen Kosten entstehen, werden diese dem Mitglied 

in Rechnung gestellt. 

 

 

8. Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 12.07.2022 in Kraft. 
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________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________ 

Unterschrift Vereinsvorstand 

Anlage 1: Beitragshöhen 

Mitgliedsform Beitragshöhe (pro Jahr) 
Unternehmen 150 € 

Kommune und Landkreis 500 € 

Verein 50 € 

Privatperson 40 € 

Beratende Mitglieder 0 € 

Fördernde Mitglieder Individueller Beitragssatz 

Fördernde Mitglieder zahlen jährlich einen individuellen Beitrag 

Burg, 12.07.2022
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Aufruf zur Beteiligung am Wettbewerb 
Anschreiben, Informationen zu LEADER/CLLD 2021-2027 
und Projektblatt 



 



Interessengruppe Zwischen Elbe und Fiener Bruch   
LEADER/CLLD 2021 bis 2027 

 

 

Aufruf zur Beteiligung an der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES 
2021-2027) – Beantragung von LEADER-Fördermitteln des ELER, ESF und EFRE 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Region der LAG Zwischen Elbe und Fiener Bruch wird derzeit eine neue Lokale Ent-
wicklungsstrategie erarbeitet. Zur Erstellung der LES ruft die Interessengruppe zur Mitwirkung 
auf.  

Sie können gern aktiv in der Interessengruppe und zukünftig auch im Verein mitwirken. Hierzu 
wenden Sie sich an die Interessengruppe oder Sie füllen den Bogen zur Interessenbekundung 
aus. Sie finden diese Unterlagen auf der Homepage der Lokalen Aktionsgruppe.  

Für die Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie werden gute Projekte und Ideen im 
Zeitraum von 2023 bis 2027 gesucht. Die Projekte und Ideen sollten einen positiven Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung der Region leisten.  

Bitte senden Sie ihre vollständig ausgefüllten Projektblätter (siehe Anhang) per E-Mail an die 
BearbeiterInnen der LES (winkelmann.h@lgsa.de und schober.l@lgsa.de) und 1 Exemplar 
unterzeichnet per Post an: Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/z.H. Lena Anik Scho-
ber/Große Diesdorfer Straße 56-57/39110 Magdeburg.  

Bitte bis zum 13. Mai 2022 einreichen! 

Alle eingereichten Projekte und Ideen werden gesichtet und in den Prozess der Strategieerar-
beitung eingebracht. Sie erhalten in jedem Fall eine Rückmeldung, wie Ihre Idee/Ihr Projekt 
zukünftig einen Beitrag leisten kann und inwieweit Ihr Projekt in den Maßnahmenkatalog Ein-
gang findet.  

Die Unterzeichnenden stehen Ihnen gern für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

 
 
   
_______________________________  ______________________________ 

Dr. Heinz Paul, Vorsitzender der IG Elfi  Heike Winkelmann, LGSA mbH 

 

Kontakt: 

Vorsitzender der IG   Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
Dr. Heinz Paul   Heike Winkelmann  Lena Anik Schober 
0391 7443 547   0391 7361 742  0391 7361 769 
hpaul@tti-md.de   winkelmann.h@lgsa.de schober.l@lgsa.de 

 

Anlagen: Informationen zu LEADER/CLLD 2021-2027, Projektblatt und Datenschutz  
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Informationen zu LEADER/ CLLD 2021-2027 

Allgemeines zur neuen Förderperiode 

Nach dem Erfolg des LEADER- und CLLD-Programms in der letzten Förderperiode wird das 
Programm von 2021 bis 2027 fortgesetzt. Dabei wird auch in der neuen Förderperiode der 
fondsübergreifende Ansatz angewendet, sodass Projekte wieder aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Fonds zur Entwicklung ländlicher 
Räume (ELER) oder dem Europäischen Sozialfonds (ESF+) gefördert werden können.  

Maßnahmenschwerpunkte im Rahmen von LEADER/CLLD (sh. auch Wettbewerbsaufruf)  

- Maßnahmen der ländlichen Entwicklung inkl. Feuerwehrinfrastruktur und Schwimmbäder, 
Sportstätten, Förderung Radverkehr einschließlich Schnittstellen  

- Revitalisierung von Flächenreserven, Altlastensanierung  
- Förderung kulturelles und natürliches Erbe, Tourismus, kulturelle Infrastruktur  
- Direktvermarktung, lokale Lieferketten, Kleinstunternehmen  
- soziale und kulturelle Innovationen sowie soziale Unternehmen 
- Erwerbspersonenpotential ausschöpfen, neue Lösungsansätze 
- Kooperationsprojekte (international, länder- und gebietsübergreifend)  

Die neue Richtlinie 

Anders als in der letzten Förderperiode soll es in der neuen Förderperiode statt unterschiedli-
cher Richtlinien für die einzelnen Fonds eine gesamtgültige Richtlinie mit verschiedenen Teilen 
für alle Fonds geben. Diese aktuelle Richtlinie ist derzeit noch nicht veröffentlicht.  

Der Wettbewerbsaufruf 

Mit dem Wettbewerbsaufruf des Landes Sachsen-Anhalt für die Bildung und Anerkennung der 
neuen Lokalen Aktionsgruppen am 1. November 2021 fiel der Startschuss für die Erstellung 
der Lokalen Entwicklungsstrategien (LES). Die Strategien müssen spätestens bis zum 01. Au-
gust 2022 eingereicht werden. Die Anforderungen an die LES gibt der offizielle Wettbe-
werbsaufruf vor.  

Die Interessengruppe in der Region Elfi 

Auf einer Sitzung am 24.08.2021 gründete sich die Interessengruppe dieser Region, aktuell 
mit 19 Mitgliedern. Die Region bildet die Gebietskulisse der Städte Burg, Genthin und Jerichow 
sowie die Gemeinden Möser und Elbe-Parey ab. Mitglieder sind die Bürgermeisterin und Bür-
germeister der Region sowie der Landrat des Landkreises Jerichower Land und weitere 13 
Mitglieder regionaler Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo) wie folgt: Vereine, gemeinnützige 
Gesellschaften, der regionale Tourismusverein und Bauernverband sowie Privatpersonen und 
UnternehmerInnen. Der Vertreter dieser Interessengruppe ist der Leiter der LAG Elfi, Dr. Heinz 
Paul.  
 
Die Aufgabe der Interessengruppe ist vorrangig darin zu sehen, den Strategie- und Abstim-
mungsprozess zur Erarbeitung der LES zu begleiten. Spätestens zur Abgabe des Wettbe-
werbsbeitrages (zum 01.08.2022) muss sich der Verein gegründet haben oder in Gründung 
befinden. Der abgestimmte Entwurf einer Satzung und Beitragsordnung liegt seit Februar 2022 
vor. Bei Interesse kann diese gern eingesehen werden.  
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Sie haben Interesse an der Mitwirkung und Gestaltung der Entwicklungsprozesse in der Re-
gion? Dann wenden Sie sich an die IG Elfi. Die Teilnahmeerklärung für die IG können Sie über 
die Homepage der LAG downloaden: www.leader-elfi.de unter LEADER/CLLD 2021-2027.  
 
Die Gründung des Vereins Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener Bruch e.V. (kurz 
Elfi) soll spätestens im Juli 2022 abgeschlossen sein. Die Satzung und die Beitragsordnung 
sowie ein Mitgliedsantrag werden nachfolgend auf der Seite der LAG eingestellt. 
 
Die neue Lokale Entwicklungsstrategie 

Die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) wird mit Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds 
unterstützt. Träger ist der Landkreis Jerichower Land, die Vergabe konnte im Rahmen einer 
Ausschreibung zum 22.02.2022 erfolgen. Auftragnehmer für die Region ist die Landgesell-
schaft Sachsen-Anhalt mbH, die TGZ GmbH wirkt für den Themenbereich Wirtschaft mit.  

In der LES sind Schwerpunktthemen, Förderziele und –prioritäten festzulegen sowie zu be-
gründen. Es ist darzustellen, mit welchen Maßnahmen die Region selbst gesteckte Ziele er-
reichen möchte. Die Region kann hier auf Erfahrungen aus zwei Förderperioden zurückgrei-
fen. Es geht darum Bewährtes aufzugreifen und zu qualifizieren, aber auch Neues, um den 
aktuellen Herausforderungen begegnen zu können, zu implementieren.  

Die Erarbeitung erfolgt unter einer breiten Beteiligung der Akteure vor Ort. Die Verfahrens-
schritte werden auf der Homepage veröffentlicht und es wird über den fortlaufenden Prozess 
informiert.  

Aufruf – Einreichen von Projektideen/Projekte zur Umsetzung ab 2023 bis 2027 

Haben Sie bereits Projektideen für die Region? Dann können Sie diese für die neue Förder-
periode und für die Aufnahme in die LES ab sofort einreichen. Dazu füllen Sie einfach das 
Projektblatt aus und schicken es an die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH oder dem Lei-
ter der Interessengruppe, Dr. Paul. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Projektblatt. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Erläuterungen:  

LEADER Abkürzung (frz.) für: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (dt.: Ver-
bindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Initiative und Programm der Eu-
ropäischen Union zur nachhaltigen Entwicklung von Prozessen der Kooperation zwischen Akteuren im 
ländlichen Raum.  

CLLD Abkürzung (engl.) für: Community-Led Local Development (dt.: Lokale Entwicklung unter der Fe-
derführung der Bevölkerung) 

_________________________________________________________________________________ 
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Interessengruppe (IG) „Zwischen Elbe und Fiener Bruch“ 

Das Projektblatt dient der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie der IG. 

1. Projektbezeichnung                                                                            Nr. nicht ausfüllen 
kurzer Titel 
 

  

2. Projektträger 
Name, Ansprechpartner, Adresse 
 
 
 
 
Telefon, E-Mail  
 
 

☐ Gemeinnütziges Unternehmen 

☐ Wirtschaftliches Unternehmen 
☐ Natürliche Person 
☐ Öffentliche Körperschaft 
☐ Sonstiges: _________________ 
 

3. Kurzbeschreibung der Maßnahme 
Beschreiben Sie kurz das Projekt mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung, wie z.B. bauliche/ 
sachliche Investition, Weiterbildung (inkl. Personalkosten, Honorare), Erstellung einer/s Studie/ 
Konzepts o.ä. Verwenden Sie ggf. eine extra Anlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Projektbegründung 
Warum ist Ihr Projekt notwendig? 
 
 
 
 
Inwieweit trägt es zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz bei? 
 
 
 

 

Welche Ziele sollen erfüllt werden? 
 
 
 
 
Zu welchen Schwerpunktbereichen lässt sich 
das Projekt zuordnen? (Landwirtschaft, 
Wirtschaft, Natur, Kultur, Tourismus, 
Daseinsvorsorge etc.) 
 
 
 

5. Beteiligte Akteure 
Gibt es eine Zusammenarbeit mit Vereinen, einer Gemeinde, etc.? Geben Sie bei 
Kooperationsprojekten die Regionen an, mit denen Sie kooperieren möchten.  
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6. Stand des Projekts 
Handelt es sich bei Ihrem Projekt um eine Idee, gibt es bereits konkrete Maßnahmen oder haben 
Sie sogar schon Genehmigungen? 
 
 
 
 

7. Zeitplan der Umsetzung 
Von Monat/Jahr bis Monat/Jahr 
 
 

8. Gesamtkosten Brutto in Euro 
(in Jahresscheiben & nach Kostenart, fügen Sie ggf. einen detaillierteren Kostenplan bei) 
 
 

2023 2024 2025 2026 2027 

Investitionen 
(Bau) 

     

Investitionen 
(Sachgüter) 

     

Personal-/ 
Honorarkosten 

     

Studien/ 
Konzepte 

     

Kooperationen 
 

     

*Angabe bitte auf 10er Stelle runden 
 
Anlagen: Fotos, Lageplan mit Standort, ggf. weitere Erläuterungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Ort/Datum     Stempel, Unterschrift 

 

AnsprechpartnerInnen: 

Vorsitzender der IG   Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
Dr. Heinz Paul    Heike Winkelmann  Lena Anik Schober 
0391 7443 547    0391 7361 742   0391 7361 769 
hpaul@tti-md.de   winkelmann.h@lgsa.de  schober.l@lgsa.de 
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Datenschutzerklärung Art. 13 DSGVO 

Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH und die IG erheben Ihre Daten zum Zweck der 
Erstellung der LES und damit zur Projektauswahl. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung 
sind für die Durchführung erforderlich und beruhen auf Artikel 6 DSGVO. Folgende Daten 
werden im Rahmen der LES verarbeitet und veröffentlicht: Name des Projektträgers, 
Kurzbeschreibung des Projektes, geplante Kosten für die Vorbereitung und Umsetzung des 
Projektes. Diese Daten werden im Rahmen der Erstellung des Aktionsplanes sowie der 
Projetübersichten in der LES verarbeitet und veröffentlicht (Homepage www.leader-elfi.de) 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte (Landesverwaltungsamt, Ministerium der Finanzen, ggf. 
zuständige Kommune) findet statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer 
Verarbeitung und unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nicht mehr 
erforderlich sind. 

 

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei 
uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die 
Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. 
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

Zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

 

 

_____________________ __________________________ _________________ 

Ort/Datum    Name in Druckbuchstaben  Unterschrift/Stempel 

 

 

Kontakt: Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Heike Winkelmann, Tel.: 0391 7361 742, E-Mail: winkelmann.h@lgsa.de 

   Dr. Heinz Paul, Leiter der IG, Tel: 0391 7443 547, E-Mail: hpaul@tti-md.de 
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Auswahlverfahren und Kriterien für die Projektauswahl – LEADER/CLLD 2021-2027 
LAG "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" 
 
Bezeichnung des Vorhabens: 
Träger: 
Gesamtkosten: 
 

Kriterium Punkte Bemerkungen 
ja nein  

1. Mindestanforderungen  =1 =0  

1 

Das Vorhaben untersetzt ein 
Handlungsfeld der LES. 

  Handlungsfeld der LES benennen. 

2 

Es liegt eine Beschreibung des 
geplanten Vorhabens vor. 

   

3 

Der Projektträger ist benannt.  
 

  Der Projektträger ist Eigentümer 
oder hat eine Bestätigung des 
Eigentümers vorliegen.  

4 

Die Finanzierung ist gesichert. 
(Eigenmittel-Nachweis ist vorhanden-
Antrag.) 

   

5 

Das Vorhaben entspricht grundsätzlich 
den LEADER/CLLD-Förderrichtlinien 
der EU-Fonds ELER, ESF+ oder EFRE. 

  Richtlinie und Fonds benennen. 

6 

Das Vorhaben fördert die 
Weiterentwicklung und den Ausbau 
vorhandener Strukturen und 
Ressourcen (endogene Potenziale). 

  Die Potenziale sind darzustellen. 

7 

Das Vorhaben besitzt auch über die 
Förderdauer hinaus 
Entwicklungsperspektiven 
(Nachhaltigkeit)*. 

  Die Nachhaltigkeit kann über ein 
Konzept (IKEK/ISEK oder …) oder 
über eine Erklärung nachgewiesen 
werden.  

8 

Baurecht und Genehmigungen zur 
Umsetzung sind pos. beschieden* 

  Der Vorbescheid oder eine 
Vorabbestätigung der Behörde liegt 
vor. 

Ergebnis  mind. 8 Punkte = erfüllt   
 
*Eine Bewertung der Mindestkriterien (7 und 8) ist bei den folgenden Maßnahmen nicht 
durchzuführen: Studien und Konzepte, ESF+-Projekte. Hier ist regelmäßig ein Punkt zu vergeben. 
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Kriterium Einschätzung Bemerkungen zur Bewertung 

ja
 

ne
in

 

ge
rin

g 

te
ilw

ei
se

 

 

2. Qualitätsanforderungen =5 =0 =1 =3  

1 

Das Vorhaben fördert die 
Kooperation zwischen 
unterschiedlichen Gruppen 
(multisektoraler Ansatz). 

    

1= 2 Gruppen oder Akteure 
3= 3 Gruppen oder Akteure 
5= mehr als drei Interessengruppen oder 
Akteure kooperieren 

2 

Das Projekt verbessert die 
regionale Vernetzung 
(Verkehrswege, Infrastruktur, 
Produktion, Information).  

    

1= die Vernetzung ist gering ausgeprägt 
3= Vernetzung innerhalb einer 
Einheitsgemeinde  
5= Vernetzung über Gemeindegrenzen 
hinweg 

3 

Durch das Vorhaben werden Wert-
schöpfungspotenziale geschaffen.     

1= im Tourismus und der Kultur (HF2) 
3= Natur, Klima, Mobilität (HF 1) 
5= in der Wirtschaft und Daseinsvorsorge 
(HF 3) 

4 

Sicherung von Arbeits-
plätzen/Beschäftigung (auch 
Teilzeit) 

    
1= wird nicht bewertet 
3= Beschäftigung gesichert 
5= Schaffung neuer Arbeitsplatz 

5 

Demographische Eignung  

    

1=geringfügiger Beitrag, mittelbar z.B. 
durch Konzepte 
3= Schaffung von Barrierefreiheit 
5= Zugang aller Altersgruppen bzw. aktive 
Einbindung neuer Altersgruppen, Inklusion 
etc.  

6 

Vorhaben trägt zur 
Imageverbesserung der Region bei     

1= geringer Beitrag 
3= mittlerer Beitrag 
5= Maßnahmen des Marketing  

7 

Das Projekt ist für die Region NEU, 
modellhaft oder besonders 
innovativ. 

    
Hier können nur 5 oder 0 Punkte 
vergeben werden. 

8 

Das Vorhaben unterstützt Belange 
des Klimaschutzes (CO²-
Einsparung, Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien …) 

    

1= Bildungsoffensive, Information 
3= mittelbare Maßnahmen, wie 
Wärmedämmung 
5= energieautarke Projekte  

9 

Beitrag für den Naturschutz und 
Artenvielfalt     

1= Information und Bildung 
3= Erhalt von Maßnahmen, Sanierung 
und Qualifizierung  
5= Erweiterung oder neue Projekte 

10 
Projekt eines WISO-Partners 
sowie privater Akteure     

Hier können nur 5 oder 0 Punkte 
vergeben werden. 

11 

Weiterführung eines begonnenen 
Maßnahmenkomplexes und/oder 
der Hinzunahme anderer EU-
Fonds  

    

Hier können nur 5 oder 0 Punkte 
vergeben werden. 
 

Ergebnis  
 

max. 45 mind. 15 Punkte (aus 1-6) 

Gesamtbewertung  
 8 Punkte (einheitlich) + max. 45 Punkte 

= 63 Punkte  
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Erläuterung in der Anwendung der Anforderungskriterien  
 
Schritt 1. Die Mindestkriterien müssen regelmäßig als Zugangskriterien erfüllt sein. Diese 
Punkte werden bei der weiteren Bewertung zur Priorisierung mit eingerechnet. 
 
Schritt 2. Die Qualitätskriterien finden zur qualitativen Auswahl und zur 
Prioritäteneinordnung Anwendung. Die Qualitätskriterien sollten in den Punkten 1-6 mind. zu 
50 % erfüllt sein. Die Kriterien in den Punkten 1-3 sowie 4-6 müssen mind. in je einem Punkt 
erfüllt sein.  
 
Bei Punktgleichheit von Projekten wird die konkrete Reihenfolge bestimmt, indem innerhalb 
dieser Gruppe schrittweise folgende Bewertungskriterien höher bewertet werden: 
Nr. 11, Nr. 1 und Nr. 7. 
 
Zur eindeutigen Festlegung der Prioritäten können Einzelbeschlüsse gefasst werden.  
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Nur für Priorisierung: Feuerwehrinfrastruktur, Sportinfrastruktur und Wegebau 
 
Schritt 3. Die Fachkriterien dienen zur weiteren Priorisierung bei Aufrufen, die nur diesen 
Fördergegenstand enthalten oder soweit, dass das von der LAG vorgesehene Budget 
überschritten wird. 
 
1. Feuerwehr 
Für die Maßnahmen der Feuerwehrinfrastruktur werden extra Aufrufe mit einem 
entsprechenden Budget (ELER) der LAG vorgesehen.  
 
a) Feuerwehrgerätehäuser und b) Feuerlöschbrunnen 
Die Mindestanforderungen aus Schritt 1 werden geprüft. Diese müssen erfüllt sein, dann 
werden die Fachkriterien schrittweise bis Erreichen eines eindeutigen Rankings innerhalb des 
vorgegebenen Budgets, angewandt.  

 
Kriterium Einschätzung Bemerkungen zur Bewertung 

ja
 

ne
in

 

ge
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ilw
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se

 

 

3. Fachkriterien =5 =0 =1 =3  

a) Feuerwehrgerätehäuser 

1 

Erfordernis aus der Risikoanalyse 
der Gemeinden und Städte 

    

1= Priorität 3 
3= Priorität 2 
5= Priorität 1 

2 

Bauzustand der Gebäude und 
baulichen Anlagen 
     

1= gut, wenige Maßnahmen notwendig 
3= mittel, letzte Sanierung vor 10 Jahren 
5= schlecht, bislang keine Sanierung 
durchgeführt (z.B. DDR-Bauten) 

3 

Defizit an Fahrzeugstellplätzen, 
Differenz Ist zu Soll 

    

1= niedriges Defizit 
3= mittleres Defizit  
5= höchstes Defizit 

Ergebnis   max. 15 Punkte 

b) Löschwasserbrunnen, -teiche  

1 

Erfordernis aus der Risikoanalyse 
der Gemeinden und Städte 

    

1= niedrige Priorisierung 
3= mittlere Priorisierung 
5= hohe Priorisierung  

2 

Abdeckung des Wasserbedarfs bei 
Brandfall 

    

1= niedrigster Wert 
3= mittlerer Wert 
5= höchster Wert  

3 

Standort besonderer Risikogebiete, 
Bebauungsdichte oder einer 
besonderen Nutzung oder …     

1= Entfernung bis 10 km Radius 
3= Entfernung bis 5 km Radius 
5= Entfernung bis 1 km Radius 

Ergebnis  
 

max. 15 Punkte 
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2. Sportstätten 
 
Für Sportstätten wird kein extra Aufruf vorgesehen. Zur Bewertung kommen die im Schritt 1 
und 2 dargestellten Mindestanforderungen sowie die Qualitätskriterien zur Anwendung. Die 
Projekte sind mit anderen LEADER-Projekten vergleichbar. Die LAG wird ein max. Budget 
(ELER/EFRE) für die Sportstätteninfrastruktur je Aufruf einplanen. Sollte dies überschritten 
werden, soll eine fachspezifische Beurteilung eine eindeutige Priorisierung ermöglichen. 
Diese Kriterien werden schrittweise bis Erreichen eines eindeutigen Rankings innerhalb des 
vorgegebenen Budgets angewandt. 
 
Kriterium Einschätzung Bemerkungen zur Bewertung 

ja
 

ne
in

 

ge
rin

g 

te
ilw
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se

 

 

3. Fachkriterien =5 =0 =1 =3  

Sportstätten 

1 

Bewertung der Bauzustände der 
Gebäude und Anlagen 

    

1= gut, wenige Maßnahmen notwendig 
3= mittel, letzte Sanierung vor 10 Jahren 
5= schlecht, bislang keine Sanierung 
durchgeführt (z.B. DDR-Bauten) 

2 

Höhe des Anteils der Jugendlichen 
im Verein 

    

1= am niedrigsten 
3= mittel 
5= am höchsten 

3 

Die Einrichtung hat in der letzten 
Förderperiode noch keine Förderung 
erhalten. 

    

0 = Nein 
5 = Ja  

Ergebnis   max. 15 Punkte 
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3. Wegebau 
 
Für den Wegebau: Alltagsverkehr, touristische Wege und multifunktionale Weg (LW und Rad, 
Reiten, Wandern) wird ein extra Aufruf vorgesehen, da sich der Ausbau der Wege nicht mit 
LEADER/CLLD-Projekten messen kann. Dies ist die Erfahrung aus der letzten Förderperiode. 
Die LAG wird ein max. Budget (ELER und EFRE) für die Wegeinfrastruktur je Aufruf einplanen. 
Zur Bewertung wird die Prüfung der Mindestkriterien, wie im Schritt 1 dargestellt, 
vorgenommen.  
Hinweis zu anderen Förderungen: Alltagsradverkehr in den Städten Genthin und Burg, 
ländlicher Wegebau inkl. multifunktionaler Nutzung über Bundesmittel für den übrigen Raum 
sowie GRW-Mittel des Landes für touristische Radwege von besonderem Landesinteresse 
sollten nicht über LEADER/CLLD unterstützt werden.  
 

Kriterium Einschätzung Bemerkungen zur Bewertung 

ja
 

ne
in

 

ge
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se

 

 

3. Fachkriterien =5 =0 =1 =3  

Geh-, Rad- und ländliche Wege 

1 

Alltagsverkehre – Verbindung des 
Umlandes zu grundzentralen Orten, 
bessere Erreichbarkeit von Schule 
und sozialer Infrastruktur, 
Ortsverbindungswege 

    

1= Ortsverbindungswege zwischen den 
Orten 
3= bessere Erreichbarkeit von Schulen 
und sozialer Infrastruktur 
5= Verbindung des Umlandes mit den 
grundzentralen Orten 

2 

Touristische Radrouten – Sanierung 
entlang regionaler Routen 
(Telegraphenradweg, 
Mühlenradweg, …), Zubringer zu 
überregionalen Radwegen und 
Zubringer zu regionalen Routen 

    

1= Zubringer zu regionalen Routen 
3= Zubringer zu überregionalen Routen 
5= regionale Routen 

3 

stark sanierungsbedürftige Brücken 
als verbindendes Element 

    

0 = Nein 
5 = Ja  

4 

Bauzustand der Wege 

    

1 = gut, befestigte Beläge Asphalt oder 
Betonspurbahn, im guten baulichen 
Zustand 
3 = teils befestigte Wege, mittlerer 
Zustand 
5 = unbefestigt, für Räder schlechte 
Befahrbarkeit  

Ergebnis   max. 20 Punkte 
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Projektliste zu den angezeigten Vorhaben der LAG "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" für LEADER 2021-2027

1

SV 1960 Ihleburg Parchau e.V., Sanierung der 
Sportanlage, hier des Vereinsheimes und des 
Sanitärbereiches (Außenhülle) SV 1960 Ihleburg Parchau e.V. 3 Burg

2 Erweiterung durch Kletterpyramide, Spielplatz Ihleburg
Heimat- u. Förderverein Ihleburg 
e.V. Stadt Burg 3 Burg

3 Sanierung Holländerwindmühle Jerichow
Einheitsgemeinde Stadt 
Jerichow 2 Jerichow

4
Gestaltung Freifläche mit Spielplatz u. Outdoor-
Fitnessgeräten

TOTAL Autohof Thomas 
Cunäus, Schopsdorf 3 Genthin

5

Errichtung u. Ausstattung eines Sportraums, 
Umnutzung Dachgeschoss Scheune auf dem Pfarrhof 
Reesen Heimatverein Reesen e.V. 3 Burg

6 Coworkingspace auf dem Land, Paplitz Sebastian Loist, Paplitz 3 Genthin

7
Coworkingspace auf dem Land, Paplitz, 
Personalkosten inkl. Büro Sebastian Loist, Paplitz 3 Genthin

8
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Derben - 
Trockenlegung Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

9

Errichtung eines Mehrfunktionshauses 
(Versammlungsraum, Künstlergarderobe, Sanitärtrakt) 
an der Freilichtbühne in Güsen Wir sind Güsen e.V. 3 Elbe-Parey

10 Eigenstromversorgung Sportkomplex Güsen Gemeinde Elbe-Parey 1 Elbe-Parey

11 Dachsanierung Anglerheim Sportangelclub Parey-Elbe e.V. 3 Elbe-Parey

12 Eigenstromversorgung Sporthalle Parey Gemeinde Elbe-Parey 1 Elbe-Parey

13
Unterkünfte und Stellplätze für Caravan und 
Wohnwagen (Infrastruktur) für Kurzzeitgäste in Gütter

Ferienwohnung Krugel GbR, 
Burg 2 Burg

14

Turmsanierung Schlauchturm Gütter, Denkmal, 
Lebensraum für Tiere sowie evt. kleines 
Feuerwehrmuseum Marcus Krugel, Burg 1 Burg

15
Alte Brennerei Gutsanlage Karow, Zisterne sanieren 
und Pumpenhaus für Löschwasserversorgung und ??

Heinrich u. Birgit Baumgärtel, 
Karow 3 Jerichow

16
Errichtung von 3 Löschwasserentnahmestellen in der 
Einheitsgemeinde Möser Gemeinde Möser 3 Möser

17

Mehrgenerationenplatz der Gemeinde Möser - 
Umsetzung des Konzeptes, in allen 6 Orten sollen 
Plätze entstehen Gemeinde Möser 3 Möser

18 Bau ländlicher Weg von Pietzpuhl nach Burg-Madel Gemeinde Möser 3 Möser

19
Bau Radweg von Möser, Bahnhofstraße, nach 
Schermen, Bocksmühle Gemeinde Möser 3 Möser

20 Umbau u. Sanierung Sporthalle Möser Gemeinde Möser 3 Möser

21 Kulturhistorischer Erlebnispfad Lostau/Hohenwarthe Gemeinde Möser 2 Möser

22 Errichtung einer Treppenanlage Gemeinde Möser 2 Möser

23
Ersatzneubau der Brücke über die Bäke im Ortskern 
Parchen (Genthin OT Parchen)* Stadt Genthin 3 Genthin

24

aus zwei Standorten einen 
Jugendclub/Dorfgemeinschaftshaus in Tucheim 
entwickeln Stadt Genthin 3 Genthin

25 Ersatzneubau Kindereinrichtung Genthin OT Tucheim Stadt Genthin 3 Genthin

26
Ausbau tourstischer Radwege in der Region 
Genthin/Ortsteile - Mützel-Finerode, LW und Rad Stadt Genthin 3 Genthin

27

Ausbau tourstischer Radwege in der Region 
Genthin/Ortsteile - Telegraphenradweg von Dretzel-
Tucheim Stadt Genthin 2 Genthin

28

Ausbau tourstischer Radwege in der Region 
Genthin/Ortsteile - Fienerode-
Karow/Tucheim/Königsrode - teils Telegraphenradweg Stadt Genthin 2 Genthin

ProjektträgerProjektname Gemeinde/Stadt lf
d

. 
N

u
m

m
er

Handlungs- 
feld
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ProjektträgerProjektname Gemeinde/Stadt lf
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29
Ausbau tourstischer Radwege in der Region 
Genthin/Ortsteile - Fienerode-Parchen Stadt Genthin 3 Genthin

30 Neuerrichtung Skaterbahn in Genthin Stadt Genthin 3 Genthin

31
Ersatzneubau Treidelbrücke am Elbe-Havel-Kanal in 
Genthin* Stadt Genthin 3 Genthin

32

Aufwertung des Volksparkes in Genthin, 
Entschlammung Teich, Herrichten der Wegeanlagen 
und Parkausstattung Stadt Genthin 2 Genthin

33
Erschließung touristisches Zentrum Zernau, Badestelle 
und Aufenthaltsbereiche (Genthin OT Mützel) Stadt Genthin 2 Genthin

34

Fahrrad-Reparatur-Stationen im Stadtgebiet sowie in 
drei Ortschaften, am Elberadweg und Elbe-Havel-
Radweg Stadt Burg 2 Burg

35
Feuerwehr Ihleburg, Neubau FW Gerätehaus nach 
Abriss Stadt Burg 3 Burg

36
Feuerwehr Niegripp Erweiterung Gerätehaus durch 
Garagenneubau Stadt Burg 3 Burg

37
Ländlicher Wegebau (vorrangig) inkl. Radverkehr 
Parchau: Kirschenweg Stadt Burg 3 Burg

38 Beschilderung Knotenpunktbezogene Wegweisung Stadt Burg 2 Burg

39 Ländlicher Wegebau Ihleburg - Zerben Stadt Burg 3 Burg

40
Errichtung von 4 Löschwasserbrunnen außerhalb der 
Kernstadt Burg Stadt Burg 3 Burg

41

Ausbau einer Radwegeverbindung von neue Ihlebrücke 
bei Gütter bis Wiesenstraße bzw. Unterführung 
B1/Flickschupark Stadt Burg 3 Burg

42 Radwegeausbau Niegripp - Detershagen Stadt Burg 3 Burg

43

Rückbau und Entsiegelung leergefallener und 
umzustrukturierender Kleingärten Stadt Burg, "Am 
Rodelbahn" Stadt Burg 1 Burg

44
Umsetzungsmanagement Kleingartenkonzep, 
Personalkosten Stadt Burg 1 Burg

45 Stadtrelief Burg Stadt Burg 2 Burg

46 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hohenwarthe Gemeinde Möser 3 Möser

47 Radweg Schlagenthin - Kuxwinkel Stadt Jerichow 3 Jerichow

48
Modernisierung des Vereinsheims durch 
energiesparende Maßnahmen TSG Grün-Weiß Möser e.V. 1 Möser

49

Inwertsetzung der Alten Brennerei Schloss Dretzel - 
Schaffung kultureller Infrastruktur durch 
Präsentationsräume, Infoterminals Energie - Gestern 
und Heute, Ladesäulen für PKW und Rad, Raum für 
Kooperationsprojekte Philipp von Ostau 3 Genthin

50 Personal für den Info-Point Energie Philipp von Ostau 3 Genthin

51 Spielplatz Schartau Stadt Burg 3 Burg

52 Neubau Steg Abteilung Kanu
Wassersportfreunde Burg 1924 
e.V. 3 Burg

53
Umstellung der bestehenden Flutlichtanlage des TSV 
Brettin/Roßdorf auf LED, Sportanlage in Brettin TSV Brettin/Roßdorf e.V. 3 Jerichow

54
Umzäunung der beiden Fußballplätze der Sportanlage 
Brettin TSV Brettin/Roßdorf e.V. 3 Jerichow

55
Umnutzung eines Tennisplatzes zu einem Street-
Soccer- und Basketball-Platz TSV Brettin/Roßdorf e.V. 3 Jerichow

56

Neu- oder Ausbau eines Geräteraums für den TSV 
Brettin/Roßdorf an der Sporthalle der Sekundarschule 
in Brettin TSV Brettin/Roßdorf e.V. 3 Jerichow
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57

Erhalt der Tennisanlage, Sanierung Vereinsheim 
(Sanitär) und Sanierung der Tennisplätze inkl. 
Beregnungsanlage TC Grün-Weiß Burg 3 Burg

58
Touristenstation Ferchland, Fass-Saunen, 3 
Schlaffässer, Barfußpfad QSG 2 Elbe-Parey

59 Infopoint Niegripper See Burger Seite  kann noch nichtbenannt werden 2 Burg

60
Erweiterung Carawanstellplätze Niegripper See, 
Burger Seite

kann noch nicht
benannt werden 2 Burg

61

Fabjen See (Umbau Kiesgrube - Renaturierung 
Grundstück am See/Zucht beheimateter Arten/ 
Zusammenarbeit mit Kindern, Schulen/ 
Caravanstellplatz/Anglerparadies) Dirk Förstel 2 Jerichow

62 Personal Förstel 3

63
Renaturierung Uferpromenade für Bootsausstieg, Elbe 
an der Trogbrücke

Pension "Unser Paradies am 
Wasserstraßenkreuz" 2 Möser

64

denkmalgerechte Ertüchtigung einer Scheune für 
Kulturzwecke (u.a. Musikunterricht) und psychologische 
Beratung

Pfarrhaus Parchen e.V. Michael 
Vajna 3 Genthin

65 Erweiterung Vereinsheim der TSG Grün-Weiß Möser TSG Grün-Weiß Möser e.V. 3 Möser

66 ländlicher Wegebau Detershagen - Waldschule Stadt Burg 3 Burg

67
Sport- und Heimatverein Detershagen: Ausbau 
Sanitäranlagen Sport- und Heimatverein e.V. 3 Burg

68 Outdoorfitness für alle Generationen Sport- und Heimatverein e.V. 3 Burg

69

elektronische Trefferanzeige auf dem 
Luftdruckwaffenstand des Schützenvereins Möser von 
1923 e.V. Schützenverein Möser von 1923 e 3 Möser

70

Treffpunkt "Gute Stube" verbindet Menschen im 
Einklang mit Tier und Natur für ein nachbarschaftliches 
Miteinander

Zusammen anders leben e.V. 
(Standort: Eschenhof Burg, 
Parchauer Ch. 5, 39288 Burg) 3 Burg

71 Erweiterung Spielplatz Bergzow Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

72 Neugestaltung Bolzplatz Derben Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

73
Ausbau der Sportstätte Ferchland zum 
Mehrzweckgebäude Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

74 Einfriedung Fußballplatz Parey (Hauptplatz) Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

75
Einfriedung Fußballplatz Parey (Trainingsplatz/öffentl. 
Bolzplatz) Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

76
Wegebau Teilstrecke Altmark-Rundkurs Hohenseeden-
Parchen als Kooperationsprojekt mit der Stadt Genthin Gemeinde Elbe-Parey 2 Elbe-Parey

77 Erweiterung Spielplatz Zerben Gemeinde Elbe-Parey 3 Elbe-Parey

78
Einfriedung Fußballplatz Bergzow - SV Grün-Weiß 
Bergzow SV Grün-Weiß Bergzow e.V. 3 Elbe-Parey

79 Errichtung von Schautafeln und Infopunkten (POI) Gemeinde Elbe-Parey 2 Elbe-Parey

80 Errichtung von Rastunterständen an Radwegen Gemeinde Elbe-Parey 2 Elbe-Parey

81 Maßnahmen zur Berufsorientierung - Jobmeetings
Wirtschaft im Jerichower Land 
e.V. 3 gesamte Region

82
Management zur Qualifizierung und Aufbau von 
Netzwerkstrukturen im Tourismus, Personal

Tourismusverein Genthin, 
Jerichow und Elbe Parey 2 gesamte Region

83
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Schaffung eines 
energieautarken Verwaltungsgebäudes Gemeinde Möser 1 Möser

84

Verwaltungsgebäude eines Landwirtschaftsbetriebes 
sanieren, Fassade mit Wärmedämmung, Mieter 
Heimatverein Landgut Parchau eG 3 Burg
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85

Abriss Gebäudebestand ehemalige Milchviehanlage 
(aus den 1960er) in Mangelsdorf, zwei Stallgebäude, 
Melkhaus, Kälberstall, Siloanlage, Lagestätte für Gülle, 
Wirtschaftsgebäude, Hoffläche, mit Nachnutzung für 
die LW (Gebäude oder Kulturanbau) oder Photovoltaik

Kloster Domäne Jerichow GmbH 
& Co.KG 1 Jerichow

86 Sanierung Altlast Lostau - Müllablagerung Gemeinde Möser 1 Möser

1 Eigenstromversorgung Kita Güsen  Gemeinde Elbe‐Parey 1 Elbe‐Parey
2 Eigenstromversorgung Kita Parey Gemeinde Elbe‐Parey 1 Elbe‐Parey
3 Ersatzneubau FFW Mitte in Genthin  Stadt Genthin 3 Genthin

4
Ausbau touristischer Radwege, Altmarkrundkurs von 
Genthin nach Mützel Stadt Genthin 2 Genthin

5
Ausbau touristischer Radwege, Altmarkrundkurs 
Hüttermühle‐Parchen  Stadt Genthin 2 Genthin

6
Feuerwehr Ihleburg, Neubau FW Gerätehaus nach 
Abriss Stadt Burg 3 Burg

7

Sanierung und Ausbau von Sportanlagen im Bereich des 
Gemarkungsgebietes Burg (Liste mit 11 Projekten der 
Stadt Burg) Sportvereine 3 Burg

lf
d

. 
N

u
m

m
er

Projektname Projektträger
Handlungs- 

feld Gemeinde/Stadt 

Projekt- und Ideenpool 
Projekte, die nicht Bestandteil der LES 2021-2027 sind, jedoch positive Impulse für die nachhaltige Entwicklung 
der Region haben können. Den Projektträgern stehen voraussichtlich andere Förderprogramme zur Umsetzung zur 
Verfügung. 
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LEADER/CLLD 2021-2027
Finanzplan ELER 2023-2027
(einschließlich Kooperation und LAG-eigener Vorhaben)

Handlungsfeld Jahr Anzahl 
Vorhaben**

geschätzte 
Gesamtkosten (Brutto) 
in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in EUR*

Eigenanteil in EUR Drittmittel/ Spenden 
etc. in EUR

2023 2 77.500,00                       70% 54.250,00                23.250,00                0

1 2024 2 79.000,00                       70% 55.300,00                23.700,00                0

2025 1 40.000,00                       70% 28.000,00                12.000,00                0

2026 1 40.000,00                       70% 28.000,00                12.000,00                0

2027 1 40.000,00                       70% 28.000,00                12.000,00                0

2023 6 411.500,00                     70% 288.050,00              123.450,00              0

2 2024 6 949.200,00                     70% 664.440,00              284.760,00              0

2025 7 803.000,00                     70% 562.100,00              240.900,00              0

2026 4 1.171.400,00                  70% 819.980,00              351.420,00              0

2027 3 979.600,00                     70% 685.720,00              293.880,00              0

2023 24 3.803.385,00                  70% 2.662.369,50           1.141.015,50           0

3 2024 17 2.890.250,00                  70% 2.023.175,00           867.075,00              0

2025 7 591.100,00                     70% 413.770,00              177.330,00              0

2026 6 509.875,00                     70% 356.912,50              152.962,50              0

2027 2 510.000,00                     70% 357.000,00              153.000,00              0

Summe 2023 4.292.385,00                  70% 3.004.669,50           1.287.715,50           0

Summe 2024 3.918.450,00                  70% 2.742.915,00           1.175.535,00           0

Summe 2025 1.434.100,00                  70% 1.003.870,00           430.230,00              0

Summe 2026 1.721.275,00                  70% 1.204.892,50           516.382,50              0

Summe 2027 1.529.600,00                  70% 1.070.720,00           458.880,00              0

Summe gesamt 12.895.810,00                70% 9.027.067,00           3.868.743,00           0

*Es wurde mit einem Fördersatz von durchschnittlich 70% gerechnet.

** Die Anzahl ist nicht als absolut anzusehen, da sich einige Projekte über mehrere Jahre ziehen.
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LEADER/CLLD 2021-2027
Finanzplan EFRE 2023-2027
(einschließlich LAG-eigener Vorhaben, ohne Management)

Handlungsfeld Jahr Anzahl 
Vorhaben**

geschätzte 
Gesamtkosten (Brutto) 
in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in EUR

Eigenanteil in EUR Drittmittel/Spenden 
etc. in EUR

2023 3 210.000,00                     80% 168.000,00              42.000,00                0

1 2024 2 1.390.200,00                  85% 1.181.670,00           208.530,00              0

2025 2 460.000,00                     80% 368.000,00              92.000,00                0

2026 0 -                                 80% -                           -                          0

2027 0 -                                 80% -                           -                          0

2023 1 48.950,00                       80% 39.160,00                9.790,00                  0

2 2024 1 10.000,00                       80% 8.000,00                  2.000,00                  0

2025 1 25.000,00                       80% 20.000,00                5.000,00                  0

2026 1 800.000,00                     80% 640.000,00              160.000,00              0

2027 0 -                                 80% -                           -                          0

2023 3 590.000,00                     70% 413.000,00              177.000,00              0

3 2024 6 2.181.000,00                  80% 1.744.800,00           436.200,00              0

2025 4 1.460.000,00                  80% 1.168.000,00           292.000,00              0

2026 0 -                                 80% -                           -                          0

2027 1 500.000,00                     80% 400.000,00              100.000,00              0

Summe 2023 848.950,00                     620.160,00              228.790,00              0

Summe 2024 3.581.200,00                  2.934.470,00           646.730,00              0

Summe 2025 1.945.000,00                  1.556.000,00           389.000,00              0

Summe 2026 800.000,00                     640.000,00              160.000,00              0

Summe 2027 500.000,00                     400.000,00              100.000,00              0

Summe gesamt 7.675.150,00                  6.150.630,00           1.524.520,00           0

** Die Anzahl ist nicht als absolut anzusehen, da sich einige Projekte über mehrere Jahre ziehen.
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LEADER/CLLD 2021-2027
Finanzplan ESF+ 2023-2027
(einschließlich LAG-eigener Vorhaben)

Handlungsfeld Jahr Anzahl 
Vorhaben**

geschätzte 
Gesamtkosten (Brutto) 
in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in EUR

Eigenanteil in EUR Drittmittel/Spenden 
etc. in EUR

2023 0 -                                  95% -                           -                           0

1 2024 1 20.000,00                       95% 19.000,00                1.000,00                  0

2025 1 40.000,00                       95% 38.000,00                2.000,00                  0

2026 1 40.000,00                       95% 38.000,00                2.000,00                  0

2027 0 -                                  95% -                           -                           0

2023 0 95% -                           -                           0

2 2024 1 50.784,00                       95% 48.244,80                2.539,20                  0

2025 1 50.784,00                       95% 48.244,80                2.539,20                  0

2026 1 50.784,00                       95% 48.244,80                2.539,20                  0

2027 0 -                                  95% -                           -                           0

2023 3 51.200,00                       95% 48.640,00                2.560,00                  0

3 2024 4 128.232,00                     95% 121.820,40              6.411,60                  0

2025 5 162.978,00                     95% 154.829,10              8.148,90                  0

2026 5 162.978,00                     95% 154.829,10              8.148,90                  0

2027 5 162.978,00                     95% 154.829,10              8.148,90                  0

Summe 2023 51.200,00                       95% 48.640,00                2.560,00                  0

Summe 2024 199.016,00                     95% 189.065,20              9.950,80                  0

Summe 2025 253.762,00                     95% 241.073,90              12.688,10                0

Summe 2026 253.762,00                     95% 241.073,90              12.688,10                0

Summe 2027 162.978,00                     95% 154.829,10              8.148,90                  0

Summe gesamt 920.718,00                     95% 874.682,10              46.035,90                0

** Die Anzahl ist nicht als absolut anzusehen, da sich einige Projekte über mehrere Jahre ziehen.

1 von 1
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LEADER/CLLD 2021-2027
Detaillierter Finanzplan ELER 2023-2024
-ggf. Starterprojekte/Schlüsselprojekte gesondert kennzeichnen - sh. extra Liste 
-einschließlich Kooperation und LAG-eigener Vorhaben

Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich 
(3) / Richtlinie

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

1
SV 1960 Ihleburg 
Parchau e.V.

SV 1960 Ihleburg 
Parchau e.V., Sanierung 
der Sportanlage, hier 
des Vereinsheimes und 
des Sanitärbereiches 
(Außenhülle) 3 Sportstätten 2023 bis 2024            69.674,00 80%           55.739,20               13.934,80 

2

Heimat- u. 
Förderverein 
Ihleburg e.V. Stadt 
Burg

Erweiterung durch 
Kletterpyramide, 
Spielplatz Ihleburg 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024              9.950,00 80%             7.960,00                 1.990,00 

3

TOTAL Autohof 
Thomas Cunäus, 
Schopsdorf

Gestaltung Freifläche mit 
Spielplatz u. Outdoor-
Fitnessgeräten 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024            54.000,00 50%           22.689,08               31.310,92 

4
Heimatverein 
Reesen e.V.

Errichtung u. Ausstattung 
eines Sportraums, 
Umnutzung 
Dachgeschoss Scheune 
auf dem Pfarrhof Reesen 3

Ländliche 
Entwicklung 2023            82.520,00 80%           66.016,00               16.504,00 

5
Gemeinde Elbe-
Parey

Sanierung 
Dorfgemeinschaftshaus 
Derben - Trockenlegung 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024            47.500,00 80%           38.000,00                 9.500,00 

6 Wir sind Güsen e.V.

Errichtung eines 
Mehrfunktionshauses 
(Versammlungsraum, 
Künstlergarderobe, 
Sanitärtrakt) an der 
Freilichtbühne in Güsen 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024          331.890,00 80%         265.512,00               66.378,00 

7
Sportangelclub 
Parey-Elbe e.V.

Dachsanierung 
Anglerheim 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024            67.600,00 80%           54.080,00               13.520,00 

8
Ferienwohnung 
Krugel GbR, Burg

Unterkünfte und 
Stellplätze für Caravan 
und Wohnwagen 
(Infrastruktur) für 
Kurzzeitgäste in Gütter 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2024 bis 2026          296.000,00 50%         124.369,75             171.630,25 
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Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich 
(3) / Richtlinie

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

9 Marcus Krugel, Burg

Turmsanierung 
Schlauchturm Gütter, 
Denkmal, Lebensraum 
für Tiere sowie evt. 
kleines 
Feuerwehrmuseum 1

Natur und Umwelt/ 
Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2024            76.500,00 50%           38.250,00               38.250,00 

10
Heinrich u. Birgit 
Baumgärtel, Karow

Alte Brennerei 
Gutsanlage Karow, 
Zisterne sanieren und 
Pumpenhaus für 
Löschwasserversorgung 3

Ländliche 
Entwicklung  
eventuell 
Löschwasserver-
sorgung 2023            30.000,00 50%           15.000,00               15.000,00 

11 Gemeinde Möser

Errichtung von 3 
Löschwasserentnahme-
stellen in der 
Einheitsgemeinde Möser 3

Entwicklung 
Feuerwehr und 
Infrastruktur 2023 bis 2025            90.000,00 80%           72.000,00               18.000,00 

12 Gemeinde Möser

Mehrgenerationenplatz 
der Gemeinde Möser - 
Umsetzung des 
Konzeptes, in allen 6 
Orten sollen Plätze 
entstehen 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2025          330.000,00 80%         264.000,00               66.000,00 

13 Gemeinde Möser
Umbau u. Sanierung 
Sporthalle Möser 3 Sportstätten 2023 bis 2024       1.410.295,00 80%      1.128.236,00             282.059,00 

14 Gemeinde Möser

Kulturhistorischer 
Erlebnispfad Lostau/ 
Hohenwarthe 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2025          168.500,00 80%         134.800,00               33.700,00 

15 Gemeinde Möser

Errichtung einer 
Treppenanlage am 
Hochufer der Elbe 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2024          240.200,00 80%         192.160,00               48.040,00 

16 Stadt Genthin

Ersatzneubau der 
Brücke über die Bäke im 
Ortskern Parchen 
(Genthin OT Parchen)* 3

nachhaltige 
multimodale 
Mobilität 2023 bis 2024          265.000,00 80%         212.000,00               53.000,00 

17 Stadt Genthin

aus zwei Standorten 
einen Jugendclub/Dorf-
gemeinschaftshaus in 
Tucheim entwickeln 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2025       1.130.000,00 80%         350.000,00             780.000,00 

18 Stadt Genthin

Ersatzneubau 
Treidelbrücke am Elbe-
Havel-Kanal in Genthin* 3

nachhaltige 
multimodale 
Mobilität 2023          270.000,00 80%         216.000,00               54.000,00 

19 Stadt Genthin

Erschließung 
touristisches Zentrum 
Zernau, Badestelle und 
Aufenthaltsbereiche 
(Genthin OT Mützel) 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2024          465.000,00 80%         372.000,00               93.000,00 
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Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich 
(3) / Richtlinie

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

20 Stadt Burg

Fahrrad-Reparatur-
Stationen im Stadtgebiet 
sowie in drei 
Ortschaften, am 
Elberadweg und Elbe-
Havel-Radweg 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2024            14.000,00 80%           11.200,00                 2.800,00 

21 Stadt Burg

Feuerwehr Niegripp 
Erweiterung Gerätehaus 
durch Garagenneubau 3

Entwicklung 
Feuerwehr und 
Infrastruktur 2023 bis 2024            50.000,00 80%           40.000,00               10.000,00 

22 Stadt Burg

BeschilderungkKnotenpu
nktbezogene 
Wegweisung 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung oder 
Mobilität 2023            95.000,00 80%           76.000,00               19.000,00 

23 Stadt Burg

Errichtung von 4 
Löschwasserbrunnen 
außerhalb der Kernstadt 
Burg 3

Entwicklung 
Feuerwehr und 
Infrastruktur 2024 bis 2026          160.000,00 80%         128.000,00               32.000,00 

24 Stadt Burg

Rückbau und 
Entsieglung 
leergefallener und 
umzustrukturierender 
Kleingärten Stadt Burg, 
"Am Rodelbahn" 1

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2027          200.000,00 80%         160.000,00               40.000,00 

 geplante Umsetzung in  Kombination mit 
ESF Mitteln

25 Gemeinde Möser

Erweiterung 
Feuerwehrgerätehaus 
Hohenwarthe 3

Entwicklung 
Feuerwehr und 
Infrastruktur 2023 bis 2024          999.751,00 80%         799.800,80             199.950,20 

26 Philipp von Ostau

Inwertsetzung der Alten 
Brennerei Schloss 
Dretzel - Schaffung 
kultureller Infrastruktur 
durch 
Präsentationsräume, 
Infoterminals Energie - 
Gestern und Heute, 
Ladesäulen für PKW und 
Rad, Raum für 
Kooperationsprojekte 3

Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2025          380.000,00 80% 304.000,00        76.000,00             

in Kombination mit ESF und ggf. EFRE 
Mitteln, hat Potenzial zur Kooperation

27 Stadt Burg
Spiel- und Rastplatz 
Schartau 3

Ländliche 
Entwicklung 2024            40.000,00 80% 32.000,00                          8.000,00 

28
Wassersportfreunde 
Burg 1924 e.V.

Neubau Steg Abteilung 
Kanu 3 Sportstätten 2023            50.000,00 80% 40.000,00                        10.000,00 

29 TSV Brettin/Roßdorf e

Umstellung der 
bestehenden 
Flutlichtanlage des TSV 
Brettin/Roßdorf auf LED, 
Sportanlage in Brettin 3 Sportstätten 2023 bis 2024            35.000,00 80% 28.000,00                          7.000,00 
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Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich 
(3) / Richtlinie

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

30 TSV Brettin/Roßdorf e

Umnutzung eines 
Tennisplatzes zu einem 
Street-Soccer- und 
Basketball-Platz 3 Sportstätten 2024            30.000,00 80% 24.000,00                          6.000,00 

31 TC Grün-Weiß Burg

Erhalt der Tennisanlage, 
Sanierung Vereinsheim 
(Sanitär) und Sanierung 
der Tennisplätze inkl. 
Beregnungsanlage 3 Sportstätten 2023 bis 2027            60.000,00 80% 48.000,00                        12.000,00 

32 QSG

Touristenstation 
Ferchland, Fass-
Saunen, 3 Schlaffässer, 
Barfußpfad 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2023            47.000,00 50% 23.500,00                        23.500,00 

33 Dirk Förstel

Fabjen See (Umbau 
Kiesgrube - 
Renaturierung 
Grundstück am 
See/Zucht beheimateter 
Arten/Zusammenarbeit 
mit Kindern, 
Schulen/Caravanstell-
platz/Anglerparadies) 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2023 bis 2027          390.000,00 50% bis 80% 195.000,00                    195.000,00 

in Kombination mit EU Mitteln des ESF 
und EFRE umzusetzen

34

Pension "Unser 
Paradies am 
Wasserstraßenkreuz
"

Renaturierung 
Uferpromenade für 
Bootsausstieg, Elbe an 
der Trogbrücke 2

Tourismus/ 
Ländliche 
Entwicklung 2023              5.000,00 50% 2.500,00                            2.500,00 

Im Gesamtkontext zur Qualifizierung des 
Standortes Wasserstraßenkreuz zu 
sehen; Kooperation 

35
Pfarrhaus Parchen 
e.V. Michael Vajna

Denkmalgerechte 
Ertüchtigung einer 
Scheune für 
Kulturzwecke (u.a. 
Musikunterricht) und 
psychologischer 
Beratung 3

Ländliche 
Entwicklung - 
Kultur und soziale 
Einrichtung 2024          350.000,00 50% 175.000,00                    175.000,00 

36
Sport- und 
Heimatverein e.V.

Sport- und Heimatverein 
Detershagen: Ausbau 
Sanitäranlagen 3

Ländliche 
Entwicklung 2023            50.000,00 80% 40.000,00                        10.000,00 

37
Sport- und 
Heimatverein e.V.

Outdoorfitness für alle 
Generationen 3

Ländliche 
Entwicklung 2024            30.000,00 80% 24.000,00                          6.000,00 

38
Schützenverein 
Möser von 1923 e.V.

elektronische 
Trefferanzeige auf dem 
Luftdruckwaffenstand 
des Schützenvereins 
Möser von 1923 e.V. 3 Sportstätten 2023            20.000,00 80% 16.000,00                          4.000,00 

39
Gemeinde Elbe-
Parey

Einfriedung Fußballplatz 
Parey (Hauptplatz) 3 Sportstätten 2024            49.000,00 80% 39.200,00                          9.800,00 
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Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich 
(3) / Richtlinie

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

40
Gemeinde Elbe-
Parey

Einfriedung Fußballplatz 
Parey 
(Trainingsplatz/öffentl. 
Bolzplatz) 3 Sportstätten 2024            43.000,00 80% 34.400,00                          8.600,00 

41
SV Grün-Weiß 
Bergzow e.V.

Einfriedung Fußballplatz 
Bergzow - SV Grün-
Weiß Bergzow 3 Sportstätten 2023            61.000,00 80% 48.800,00                        12.200,00 

42
Gemeinde Elbe-
Parey

Errichtung von 
Rastunterständen an 
Radwegen 2

nachhaltige 
multimodale 
Mobilität 2023            36.000,00 80% 28.800,00                          7.200,00 

43 Landgut Parchau eG

Verwaltungsgebäude 
eines Landwirtschaftsbe-
triebes sanieren, 
Fassade mit 
Wärmedämmung, Mieter 
Heimatverein 3

Ländliche 
Entwicklung 2023            41.500,00 50% 20.750,00                        20.750,00 

Gesamtausgaben  2023 - 2024 (4) 8.270.000,00     70% 5.790.000,00     2.480.000,00      =

Summe Ausgaben 
2023 4.292.385,00     70% 3.004.700,00     1.287.685,00      =
Summe Ausgaben 
2024 3.918.450,00     70% 2.785.300,00     1.133.150,00      0

(2) Aussagen zu Ko-Fianzierungsmitteln kann hier nicht erfolgen. Man geht grundsätzlich davon aus, dass für Vereine, Private und Unternehmen sowie Stiftungen etc. Landesmittel für die Ko-Finanzierung der EU-Mittel bereit gestellt werden. 

(3) Die Themenbereiche sind den Schaubildern (für jedes HF eine Abbildung) und den Erläuterungen unter dem Punkt 2.7 Maßnahmenplanung der LES zu entnehmen. 

(4) Es wurden nur die Kosten, die in den Anträgen für 2023 und 2024 vorgesehen sind, ermittelt. Viele Projekte wurden mit einer längeren Laufzeit bei der LAG eingereicht. 

(1) Die Projektträger, vor allem die Vereine die als Starterprojekte bestätigt wurden, sind dabei die Finanzierung zu sichern. Hierzu gehört das Einwerben von Spenden und anderer öffentlicher Mittel wie z.B. von Lotto Toto. Aktuell können hierzu noch keine 
qualifizierten Aussagen getroffen werden. 
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LEADER/CLLD 2021-2027
Detaillierter Finanzplan EFRE 2023-2024
-ggf. Starterprojekte/Schlüsselprojekte gesondert kennzeichnen - sh. extra Liste 
-einschließlich LAG-eigener Vorhaben inkl. Altlasten (ohne Management - sh. Finanzierungsplan in der LES)

Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich/ 
ggf. Richtlinie (3)

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

1
Einheitsgemeinde 
Stadt Jerichow

Sanierung 
Holländerwindmühle 
Jerichow 2

Tourismus 
Kulturdenkmal 2023            48.950,00 80%        39.160,00          9.790,00 

2
Sebastian Loist, 
Paplitz

Coworkingspace auf 
dem Land, Paplitz 3

Stärkung der 
Wirtschaft 2023 bis 2024          715.000,00 50%      357.500,00      357.500,00 

in Verbindung mit den EU-Fonds ELER 
und ESF umzusetzen, als 
Kooperationsprojekt geeignet

3
Gemeinde Elbe-
Parey

Eigenstromversorgung 
Sporthalle Parey 1 Klimaschutz 2023            60.000,00 80%        48.000,00        12.000,00 

4 Gemeinde Möser

Bau Radweg von Möser, 
Bahnhofstraße, nach 
Schermen, Bocksmühle 3

Umsetzung 
Konzepte 
nachhaltiger 
Mobilität, 
Alltagsverkehr 2023          230.000,00 80%      184.000,00        46.000,00 

5 Stadt Burg

Ausbau einer 
Radwegeverbindung von 
neue Ihlebrücke bei 
Gütter bis Wiesenstraße 
bzw. Unterführung 
B1/Flickschupark 3

nachhaltige 
Mobilität oder 
ELER Mobilität für 
den Alltagsverkehr 2024 bis (2025)          160.000,00 80%      128.000,00        32.000,00 

6 Stadt Jerichow
Radweg Schlagenthin - 
Kuxwinkel 3

nachhaltige 
Mobilität oder 
ELER Mobilität für 
den Alltagsverkehr 2024          586.000,00 80%      468.800,00      117.200,00 

7
TSG Grün-Weiß 
Möser e.V.

Modernisierung des 
Vereinsheims durch 
energiesparende 
Maßnahmen 1

Klimaschutz oder 
im ELER 
Sportstätten 2023          130.000,00 80% 104.000,00            26.000,00 

8 Philipp von Ostau

Inwertsetzung der Alten 
Brennerei Schloss 
Dretzel - Schaffung 
kultureller Infrastruktur 
durch 
Präsentationsräume, 
Infoterminals Energie - 
Gestern und Heute, 
Ladesäulen für PKW 
und Rad, Raum für 
Kooperationsprojekte 3

Kulturförderung, 
Klimaschutz 2023 bis (2025)          130.000,00 80% 104.000,00     76.000,00      

in Verbindung mit den EU-Fonds ELER 
und ESF umzusetzen, als 
Kooperationsprojekt geeignet

9
TSG Grün-Weiß 
Möser e.V.

Erweiterung 
Vereinsheim der TSG 
Grün-Weiß Möser 3 Sportstätten 2024 bis (2025)          150.000,00 80% 120.000,00            30.000,00 

10
Gemeinde Elbe-
Parey

Errichtung von 
Schautafeln und 
Infopunkten (POI) 2

Vernetzung 
Tourismus 2024            10.000,00 80% 8.000,00                  2.000,00 
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Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungsfeld Themenbereich/ 
ggf. Richtlinie (3)

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil in 
EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

11 Gemeinde Möser

Umsetzung 
Klimaschutzkonzept, 
Schaffung eines 
energieautarken 
Verwaltungsgebäudes 1 Klimaschutz 2023 bis (2025)          470.000,00 80% 376.000,00            94.000,00 

Gesamtausgaben 2023-2024 (4) 2.689.950,00     1.937.460,00  752.490,00    -               

Summe Ausgaben 2023 848.950,00        620.160,00     228.790,00    -               

Summe Ausgaben 2024 1.841.000,00     1.288.700,00  552.300,00    -               

(2) Aussagen zu Ko-Fianzierungsmitteln kann hier nicht erfolgen. Man geht grundsätzlich davon aus, dass für EU-Mittel des EFRE keine Ko-Finanzierung des Landes oder anderer erforderlich sein wird.

(3) Die Themenbereiche sind den Schaubildern (für jedes HF eine Abbildung) und den Erläuterungen unter dem Punkt 2.7 Maßnahmenplanung der LES zu entnehmen. 

(4) Es wurden nur die Kosten, die in den Anträgen für 2023 und 2024 vorgesehen sind, ermittelt. Viele Projekte wurden mit einer längeren Laufzeit bei der LAG eingereicht. 

(1) Die Projektträger, vor allem die Vereine die als Starterprojekte bestätigt wurden, sind dabei die Finanzierung zu sichern. Hierzu gehört das Einwerben von Spenden und anderer öffentlicher Mittel wie z.B. von Lotto Toto. Aktuell können hierzu noch 
keine qualifizierten Aussagen getroffen werden. 
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LEADER/CLLD 2021-2027
Detaillierter Finanzplan ESF+ 2023-2024
‐ggf. Starterprojekte/Schlüsselprojekte gesondert kennzeichnen ‐ sh. extra Liste 
‐einschließlich LAG‐eigener Vorhaben

Nr. Projektträger Projektbeschreibung Handlungs-
feld

Themenbereich/ ggf. Richtlinie 
(3)

Jahr der 
Beantragung/ 
Umsetzung

geschätzte 
Gesamtkosten 
(Brutto) in EUR (4)

vorgesehener 
Fördersatz in 
Prozent

angestrebte 
Förderung in 
EUR

Eigenanteil 
in EUR

Drittmittel/ 
Spenden 
etc. in EUR 
(1)

ggf. 
Kofinanzierung 
durch (2)

Beitrag zu Vernetzung, Kooperation, 
Innovation und Hinweis über 
fondsübergreifenden Projektansatz 
(Stichpunkte)

1 Stadt Burg
Umsetzungsmanage-ment, Klein-
gartenkonzept, Personalkosten 1

Projekte zur Bewältigung 
sozialer Folgen des strukturellen 
Wandels/ Projektmanagement 2024 bis 2026               100.000,00 95%             95.000,00         5.000,00 

in Umsetzung mit Maßnahmen des EFRE 
oder ELER 

2 Dirk Förstel

Fabjen See (Umbau Kiesgrube - 
Renaturierung Grundstück am 
See/ Zucht beheimateter 
Arten/Zusammenarbeit mit 
Kindern, Schulen/ 
Caravanstellplatz/ Anglerparadies) 3 Umweltbildung 2023 bis 2027               145.000,00 95% 137.750,00                 7.250,00 

in Kombination mit Maßnahmen des 
EFRE und ELER, auch als 
Kooperationsprojekt geeignet

3

Zusammen anders 
leben e.V. (Standort: 
Eschenhof Burg, 
Parchauer Ch. 5, 
39288 Burg)

Treffpunkt "Gute Stube" verbindet 
Menschen im Einklang mit Tier und 
Natur für ein nachbarschaftliches 
Miteinander 3

Projekte zur Bewältigung 
sozialer Folgen des 
demografischen Wandels/ 
Netzwerk bürgerschaftl. 
Engagement 2023 bis 2027               282.366,00 95% 268.247,70               14.118,30 

4

Wirtschaft im 
Jerichower Land 
e.V.

Maßnahmen zur 
Berufsorientierung - Jobmeetings 3

Vernetzung Schule Beruf, 
Nachwuchsgewinnung 2023 bis 2027                 50.000,00 95% 47.500,00                   2.500,00 

5

Tourismusverein 
Genthin, Jerichow 
und Elbe Parey

Management zur Qualifizierung 
und Aufbau von Netzwerstrukturen 
im Tourismus, Personal 2

Projekte zur kulturellen Bildung, 
Unterstützung von Netzwerken 
(Kultur- und 
Tourismusmanagement) 2024 bis 2027               152.352,00 95% 144.734,40                 7.617,60 

6
Sebastian Loist, 
Paplitz

Coworking Space auf dem Land, 
Paplitz, Personalkosten inkl. Büro 3

Projekte zur Bewältigung 
sozialer Folgen des strukturellen 
Wandels/ Projekte zur 
Verbesserung der 
Erreichbarkeitund Zugangs zu 
Arbeitsplätzen 2024 bis 2027               131.000,00 95% 124.450,00                 6.550,00 

in Kombination mit Maßnahmen des 
EFRE und ELER, auch als 
Kooperationsprojekt geeignet

Gesamtausgaben 2023 - 2024 (4) 860.718,00             95% 693.232,10         43.035,90     -               

Summe Ausgaben 2023 477.366,00             95% 453.497,70         23.868,30     -               

Summe Ausgaben 2024 383.352,00             95% 364.184,40         19.167,60     -               

(2) Aussagen zu Ko-Fianzierungsmittel kann hier nicht erfolgen. Man geht grundsätzlich davon aus, dass für EU-Mittel des ESF keine KoFinanzierung erforderlich ist. 

(3) Die Themenbereiche sind den Schaubildern (für jedes HF eine Abbildung) und den Erläuterungen unter dem Punkt 2.7 Maßnahmenplanung der LES zu entnehmen. 

(4) In dieser Übersicht sind die Kosten des Antragsjahres und der folgenden Jahre für die Umsetzung aufgeführt. 

(1) die Projektträger, vor allem die Vereine, die als Starterprojekte bestätigt wurden, sind dabei die Finanzierung zu sichern. Hierzu gehört das Einwerben von Spenden und anderer öffentlicher Mittel wie z.B. von Lotto Toto. Aktuell können hierzu noch keine qualifizierten Aussagen 
getroffen werden. 
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Starterprojekte der LAG Zwischen Elbe und Fiener Bruch für LEADER 2021-2027

1

SV 1960 Ihleburg Parchau e.V., Sanierung der 
Sportanlage, hier des Vereinsheimes und des 
Sanitärbereiches (Außenhülle) SV 1960 Ihleburg Parchau e.V. 3 Burg

2 Sanierung Holländerwindmühle Jerichow Einheitsgemeinde Stadt Jerichow 2 Jerichow

3
Errichtung u. Ausstattung eines Sportraums, Umnutzung 
Dachgeschoss Scheune auf dem Parrhof Reesen Heimatverein Reesen e.V. 3 Burg

4 Coworkingspace auf dem Land, Paplitz Sebastian Loist, Paplitz 3 Genthin

5
Errichtung von 3 Löschwasserentnahmestellen in der 
Einheitsgemeinde Möser Gemeinde Möser 3 Möser

6

Mehrgenerationenplatz der Gemeinde Möser - 
Umsetzung des Konzeptes, in allen 6 Orten sollen 
Plätze entstehen Gemeinde Möser 3 Möser

7
Bau Radweg von Möser, Bahnhofstraße, nach 
Schermen, Bocksmühle Gemeinde Möser 3 Möser

8 Kulturhistorischer Erlebnispfad Lostau/ Hohenwarthe Gemeinde Möser 2 Möser

9
Ersatzneubau Treidelbrücke am Elbe-Havel-Kanal in 
Genthin* Stadt Genthin 3 Genthin

10 Beschilderung knotenpunktbezogene Wegweisung Stadt Burg 2 Burg

11

Rückbau und Entsieglung leergefallener und 
umzustrukturierender Kleingärten Stadt Burg, "Am 
Rodelbahn" Stadt Burg 1 Burg

12
Modernisierung des Vereinsheims durch 
energiesparende Maßnahmen TSG Grün-Weiß Möser e.V. 1 Möser

13

Inwertsetzung der Alten Brennerei Schloss Dretzel - 
Schaffung kultureller Infrastruktur durch 
Präsentationsräume, Infoterminals Energie-Gestern und 
Heute, Ladesäulen für PKW und Rad, Raum für 
Kooperationsprojekte Philipp von Ostau 3 Genthin

14 Neubau Steg Abteilung Kanu
Wassersportfreunde Burg 1924 
e.V. 3 Burg

15
Umstellung der bestehenden Flutlichtanlage des TSV 
Brettin/Roßdorf auf LED, Sportanlage in Brettin TSV Brettin/Roßdorf e.V. 3 Jerichow

16

Erhalt der Tennisanlage, Sanierung Vereinsheim 
(Sanitär) und Sanierung der Tennisplätze inkl. 
Beregnungsanlage TC Grün-Weiß Burg 3 Burg

17
Touristenstation Ferchland, Fass-Saunen, 3 
Schlaffässer, Barfußpfad QSG 2 Elbe-Parey

18

Fabjen See (Umbau Kiesgrube - Renaturierung 
Grundstück am See/Zucht beheimateter 
Arten/Zusammenarbeit mit Kindern, 
Schulen/Caravanstellplatz/Anglerparadies) Dirk Förstel 2 Jerichow

19 Fabjen See, Personal Dirk Förstel 3 Jerichow

20
Renaturierung Uferpromenade für Bootsausstieg, Elbe 
an der Trogbrücke

Pension "Unser Paradies am 
Wasserstraßenkreuz" 2 Möser

21

Elektronische Trefferanzeige auf dem 
Luftdruckwaffenstand des Schützenvereins Möser von 
1923 e.V.

Schützenverein Möser von 1923 
e.V. 3 Möser

22

Treffpunkt "Gute Stube" verbindet Menschen im 
Einklang mit Tier und Natur für ein nachbarschaftliches 
Miteinander

Zusammen anders leben e.V. 
(Standort: Eschenhof Burg, 
Parchauer Ch. 5, 39288 Burg) 3 Burg

ProjektträgerProjektname Gemeinde/Stadt lf
d

. N
u

m
m

e
r

Handlungs- 
feld
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ProjektträgerProjektname Gemeinde/Stadt lf
d

. N
u

m
m

e
r

Handlungs- 
feld

23
Einfriedung Fußballplatz Bergzow - SV Grün-Weiß 
Bergzow SV Grün-Weiß Bergzow e.V. 3 Elbe-Parey

24 Errichtung von Rastunterständen an Radwegen Gemeinde Elbe-Parey 2 Elbe-Parey

25 Maßnahmen zur Berufsorientierung - Jobmeetings
Wirtschaft im Jerichower Land 
e.V. 3 gesamte Region
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Beschluss der LAG vom 12.07.2022 zur LES 
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Anlage 17 zur LES 

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der LES Erstellung 

Presseartikel & Informationen zu Veranstaltungen in Volksstimme, Generalanzeiger, 
Homepage LK JL und Homepage LAG Elfi (einige Beispiele) 

 

 
 
(Quelle: 
 Homepage der LAG Elfi, Artikel vom 25.03.2022) 

(Quelle:  
Volksstimme Burg vom 12.07.2022) 

(Quelle:  
Volksstimme Burg vom 24.03.2022) 

(Quelle:  
Homepage der LAG Elfi, Artikel vom 29.04.2022) 
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Beteiligung der IG Elfi in die Erstellung der LES 

(Quelle:  
Homepage des LK JL, Artikel vom 19.07.2022) 
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